
LEITFADEN 
  

VERSICKERUNG  
CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER  

 
  



LEITFADEN 
 

VERSICKERUNG  
CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

 

Verfasser: 
Rechtsfragen: 

Dr. Berthold Lindner 
Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH 

Straßenwässer, Gewässerschutz: 
DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff 
Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 
DI Wolfgang Stundner 
Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 

Grundwasser: 
Mag. Christian Wolf 
Geologie & Grundwasser GmbH,  
Ingenieurbüro für Technische Geologie 

Pflanzenphysiologie: 
DI Martin Kühnert 
Sachverständiger für die Bewertung von Umweltschadstoffen 

Mitglieder des Beirats: 
MR DI Viktoria Reiss-Enz, MAS 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
DI Sandra Kainz 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
Mag. Daniel Nestler 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
DI Michael Samek 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
DI Johann Tatzber 
Amt der NÖ LRG, Abteilung Wasserwirtschaft 

Auftraggeber: 
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, INNOVATION  
UND TECHNOLOGIE 

Wien, Juli 2019  



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 1 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 EINLEITUNG ............................................................................................................................... 5 

1.1 Allgemeines ................................................................................................................................. 5 

1.2 Geltungsbereich .......................................................................................................................... 7 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN .................................................................................................. 8 

2.1 Allgemeines ................................................................................................................................. 8 

2.1.1 Planungsgrundsätze der WRRL und des WRG 1959 ................................................................................ 9 

2.1.2 Schutzansprüche der QZV Chemie GW in Verbindung mit der GZÜV....................................................... 9 

2.1.3 Schutzansprüche der GWRL ................................................................................................................... 10 

2.1.4 QZV Chemie GW ..................................................................................................................................... 10 

2.1.5 Trinkwasser-RL und Trinkwasser-VO ...................................................................................................... 11 

2.1.6 Zulässige Beeinflussung bestehender Trinkwassernutzungen ................................................................ 12 

2.1.7 Zulässige Beeinflussung bestehender Nutzwasserbrunnen ..................................................................... 12 

2.1.8 Zulässige Beeinflussungen von Waldgebieten ......................................................................................... 14 

2.1.9 Zusammenfassung der erforderlichen Nachweise ................................................................................... 15 

2.2 Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) ............................................................................................ 15 

2.3 Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser – QZV Chemie GW ........................................ 18 

2.4 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) .................................................... 18 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN ............................................................................................ 19 

4 CHLORIDBEZOGENE GRUNDLAGEN ................................................................................... 19 

4.1 Arten und Einsatz chloridhältiger Auftaumittel .......................................................................... 19 

4.2 Ermittlung der spezifischen Chloridmenge ClS als Bemessungswert ...................................... 20 

4.2.1 Chloridanteil im Streusalz ........................................................................................................................ 20 

4.2.2 Streudaten ............................................................................................................................................... 20 

4.2.3 Diffuse Verluste ........................................................................................................................................ 21 

4.2.4 85%-Wert ................................................................................................................................................. 21 

4.2.5 Sprühnebel ............................................................................................................................................... 23 

5 BERECHNUNGSVERFAHREN ................................................................................................ 24 

6 CHLORIDAUSBREITUNG IM GRUNDWASSER .................................................................... 25 

6.1 Transport von Chlorid in das Grundwasser .............................................................................. 25 

6.2 Transport von Chlorid im Grundwasser .................................................................................... 26 

6.2.1 Advektion ................................................................................................................................................. 27 

6.2.2 Dispersion ................................................................................................................................................ 28 



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 2 

6.3 Beurteilungsmatrix..................................................................................................................... 32 

7 MASSNAHMEN ZUR REDUKTION DER CHLORIDBELASTUNGEN IM GRUNDWASSER 33 

8 QUELLENVERZEICHNIS ......................................................................................................... 35 

8.1 Gesetze, Verordnungen, Rechtsquellen, Normen .................................................................... 35 

8.2 Literatur ..................................................................................................................................... 35 

ANHANG 1, BERECHNUNGEN bzw. ABSCHÄTZUNGEN DES CHLORIDTRANSPORTES IM 
GRUNDWASSER……………………………………………………………………….….…...38 

 

  



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 3 

TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 1:  Salzverträglichkeit von Kulturpflanzen lt. FAO (1994) nach ÖWAV RB 407 (Tabelle 3) adaptiert
 ................................................................................................................................................... 13 

Tabelle 2:  Richtwerte für die Klassifizierung des Bewässerungswassers nach Chloridgehalt (ACHTNICH, 
1980), Quelle: ÖWAV RB 407 (Tabelle 8) .................................................................................. 14 

Tabelle 3:  Chloridverträglichkeit von Kulturpflanzen, Quelle: ÖWAV RB 407 (Tabelle 8) ........................... 14 

Tabelle 4:  Auswertung der Chloridstreumengen 2007-2018 mit dem Ergebnis der spezifischen 
Chloridstreumenge ClS [kg/(m2*p)] als Bemessungswert .......................................................... 22 

Tabelle 5:  Querschnittsbedingte Sprühnebelanteile am Bemessungswert.................................................. 24 

Tabelle 6:  Parameter Advektion .................................................................................................................. 28 

Tabelle 7: Parameter Dispersion ................................................................................................................. 29 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1:  Kumulativer Anteil der durch den Sprühnebel deponierten Streusalzmengen im 
Straßenrandbereich von 2 bis 40m (SIEGHARDT & WRESOWAR 2000) ................................. 23 

Abbildung 2: Konzeptionelles Modell – schematischer Talquerschnitt, Straßeneintrag und Transport von Salz 
ins und im Grundwasser (KOGSEDER 2008) ............................................................................ 27 

Abbildung 3: Ursachen der Variabilität der Dispersion in verschiedenen Skalenebenen (RAUSCH, SCHÄFER, 
WAGNER, 2002) ........................................................................................................................ 28 

Abbildung 4: Abhängigkeit der Dispersivität von der Transportlänge (TU MÜNCHEN 2009) .......................... 29 

Abbildung 5:  Theoretische Querdispersion...................................................................................................... 30 

Abbildung 6:  Impulsförmiger Eintrag in das Grundwasser (MULL und HOLLÄNDER 2002) ........................... 30 

Abbildung 7:  Konzentration als Funktion der Zeit (MULL und HOLLÄNDER 2002) ........................................ 31 

Abbildung 8:  Vorgangsweise bei der Beurteilung der Ausbreitung von Chlorid im Grundwasser .................... 32 

Abbildung 9:  Solestreuer mit überbreitem Pflug .............................................................................................. 34 

 

  



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 4 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
ABM Autobahnmeisterei 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BVwG Bundesverwaltungsgericht 
BMLFUW Bundesminister(ium) für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
BMVIT Bundesminister(ium) für Verkehr, Innovation und Technik  
CaCl2 Calciumchlorid 
Cl- Chlorid 
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
EuGH Europäischer Gerichtshof 
ForstG Forstgesetz 
FS30 Feuchtsalzgemisch mit 30 M-% Sole und 70 M-% Trockensalz 
FS70 Feuchtsalzgemsich mit 70 M-% Sole und 30 M-% Trockensalz 
GW Grundwasser 
GWRL Grundwasserrichtlinie 
GZÜV Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 
iSd im Sinne des 
JDTV jahresdurchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
Kfz Kraftfahrzeug 
NaCl Natriumchlorid 
ÖWAV Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 
QZV Qualitätszielverordnung 
RL Richtlinie 
RSC  Natrium-Carbonat-Restwert 
SAR Natrium-Adsorptionswert 
UVP-G Umweltverträglichkeitsgesetz 
WRG Wasserrechtsgesetz 
WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

  



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 5 

1 EINLEITUNG 

1.1 Allgemeines 
Die Reinigung von Straßenwässern über eine Bodenfilterpassage gilt als 
Stand der Technik.  

Chlorid, das im Winterdienst über die Salzstreuung in das Straßenwasser ge-
langt, kann mittels Bodenfilterpassage aus den anfallenden Straßenwässern 
nicht eliminiert bzw. im Bodenfilter rückgehalten werden. In den letzten Jahren 
hat daher die Beurteilung der Auswirkungen der Einleitung bzw. Einbringung 
chloridbelasteter Wässer auf die Qualität von Gewässern in Genehmigungs-
verfahren von hochrangigen Straßen an Bedeutung gewonnen.  

Als Auftausalz kommen Natriumchlorid (idF kurz: NaCl) als Salz, befeuchtetes 
NaCl oder NaCl-Sole zum Einsatz. Calciumchlorid (idF kurz: CaCl2) wird nur 
mehr unter besonderen Bedingungen eingesetzt. 

Der Einsatz der verschiedenen auftauenden Streumittel (als Trockensalz, als 
Feuchtsalz mit differenzierten Soleanteilen bzw. reiner Sole) ist von den klima-
tischen Bedingungen am Ausbringungsort (Temperatur, Schneefall usw.) ab-
hängig.  

Bei der Bewertung der Auswirkungen von Chlorid auf das Grundwasser stellt 
die Ökologie im Gegensatz zur Einleitung von Chlorid in Oberflächengewässer 
kein beurteilungsrelevantes Kriterium dar.  

Wo keine Möglichkeit besteht, Winterstraßenwässer in Vorfluter abzuleiten, ist 
eine Versickerung der Straßenwässer unumgänglich. Um die Gefahr einer 
Überfrachtung von Grundwasseraquiferen zu vermeiden, müssen vor allem die 
hydrogeologischen Verhältnisse bekannt sein (Boden, Schichtaufbau, Durch-
lässigkeit, Geschwindigkeit des Grundwassers etc.). Ergänzend sind allfällige 
Einschränkungen wie z.B. durch Schutz- oder Schongebiete, die qualitative 
Vorbelastung und Grundwassernutzungen zu beachten.  

Die Einleitung von Straßenwässern in das Grundwasser darf nicht dazu füh-
ren, dass die in der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser, BGBl II 
98/2010 (QZV Chemie GW), zuletzt geändert durch BGBl. II 461/2010, festge-
legten Qualitätsziele nicht erreicht werden. Fremde Rechte gemäß § 12 Abs. 1 
WRG 1959 (z.B. Nutz- oder Trinkwasserentnahmen) sind bei der Bewilligung 
von Wasserbenutzungen zu berücksichtigen. 

Bei der Anwendung dieses Leitfadens sind folgende Aspekte zu beachten: 

⮚ Angesichts der komplexen Zusammenhänge von Grundwasserführung, 
Untergrundaufbau, hydrogeologischen Verhältnissen etc. wird die Er-
mittlung der Auswirkung von Chlorid bei einer Straßenwasserversicke-
rung weiterhin, wenn auch eingeschränkt, im Ermessensspielraum der 
Planenden und Sachverständigen bleiben. 
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⮚ Der gute chemische Zustand im Grundwasser wird für den Parameter 
Chlorid in Spalte 1 der Anlage 1 der QZV Chemie GW festgelegt. Die-
ser Wert gilt als Schwellenwert und nicht als Grenzwert. In § 7 Abs. 2 
der QZV Chemie GW ist festgelegt: 

…Wird ein Schwellenwert bei Eintritt in das Grundwasser über-
schritten, ist zu prüfen, ob eine Verschlechterung bzw. eine Ver-
schmutzung des Grundwassers gegeben ist. 

⮚ Der Nachweis, dass die Vorgaben der QZV Chemie GW eingehalten 
werden können, erfolgt über eine Immissionsberechnung, die auf der 
Menge der auf die Straßenoberfläche im Winterdienst aufgebrachten 
Streumittel (Streudaten) beruht. Die Streumittelmenge kann unter ande-
rem je nach klimatischer Region, Exposition des Straßenabschnittes 
und „Strenge“ des Winters sehr stark variieren. Tabelle 4, S. 22 zeigt 
Streudaten der Straßenmeistereien im hochrangigen Straßennetz, Pla-
nungstätigkeiten in den entsprechenden Regionen sind die ausgewie-
senen Bemessungswerte zugrunde zu legen. In Planungsregionen, zu 
denen in Tabelle 4, S. 22 keine Streudaten vorliegen, sind aktuelle 
Streumengen bei den lokalen Straßenmeistereien zu erheben. 

⮚ Bei Betrachtung der Chloridausbreitung im Grundwasser über mehrere 
Jahre kann bei der Anwendung numerischer Grundwassermodelle von 
der Heranziehung des Bemessungswertes gemäß Tabelle 4, S. 22 ab-
gewichen werden. Die gewählten Eingangs- bzw. Berechnungswerte 
sind fachlich zu begründen. 

⮚ Mit linearen Versickerungsanlagen quer zur Grundwasserströmungs-
richtung kann eine gleichmäßige Verteilung des Chlorids erreicht und 
eine lokale hohe Chloridkonzentration vermeiden werden.  

⮚ Die Transportgleichung zur Beschreibung des Stofftransportes von 
Chlorid im Grundwasser wird im Allgemeinen numerisch gelöst, jedoch 
können in vergleichsweise homogenen Systemen auch analytische Lö-
sungen (Excel sheets) verwendet und zu einer ersten Abschätzung des 
Stofftransports herangezogen werden. Die angeführten analytischen 
Lösungsansätze können ausschließlich in Porenaquiferen eingesetzt 
werden, in welchen das Gesetz von Darcy Gültigkeit hat. Die Kenntnis 
der wichtigsten hydrogeologischen Parameter ist erforderlich. Bei den 
vorgestellten Berechnungsmethoden zur gegenständlichen Fragestel-
lung können grundsätzlich drei Lösungsansätze angeführt werden. Da-
bei wird einerseits unterschieden, ob es sich um eine tatsächliche Ver-
sickerung von Wässern (Excel sheets Beispiel 1 + 2), oder ob es sich 
lediglich um die Versickerung von diffusen Einträgen durch Sprühnebel 
handelt (Excel sheet Beispiel 3). Außerdem ist zu unterscheiden, ob die 
mittlere oder die maximale Chloridkonzentration berechnet wird. Im 
Nahbereich (< 150 m) der gegenständlichen Trasse erscheint bei gerin-



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 7 

gen Flurabständen die Angabe einer mittleren Konzentration nicht sinn-
voll, da hier entsprechend dem zu erwartenden Eintrag in das Grund-
wasser kurzzeitige Konzentrationsspitzen zu erwarten sind. Hierzu ist 
die Berechnung eines kurzzeitigen (impulsförmigen) Eintrages (Einzel-
ereignis) in das Grundwasser vorzunehmen. Für Entfernungen > 150 m 
zum Emittenten wird die Berechnung der mittleren Konzentrationsände-
rung für einen zu definierenden Zeitraum empfohlen. Für den aus-
schließlichen Eintrag des Chlorids über den Sprühnebel liegt zudem ein 
weiterer (dritter) Lösungsansatz vor. 

⮚ Die Ergebnisse der Berechnung nach dem vorliegenden Leitfaden sind 
jedenfalls einer Plausibilitätsprüfung (z.B. Eingangsparameter) zu un-
terziehen. 

Anhang 1 beinhaltet ein von Mag. Wolf entwickeltes Berechnungs- bzw. Ab-
schätzungsverfahren zur Ermittlung vorhabensbedingter Chloridbelastungen 
im Grundwasser (Porengrundwasserkörper). 

1.2 Geltungsbereich 
Der Leitfaden findet ausschließlich bei der Versickerung von chloridbelasteten 
Wässern in Grundwasseraquifere Anwendung.  

Der Leitfaden gilt für Straßen (ausgenommen Tunnel) mit einer jahresdurch-
schnittlichen täglichen Verkehrsstärke (JDTV) von über 15.000 Kfz/24h 

⮚ bei Neubauten  

⮚ bei Umbauten mit maßgeblichen Auswirkungen auf das Grundwasser 

⮚ bei Neubauten von Anschlussstellen, Park- und Rastplätzen, Verkehrs-
kontrollplätzen  

Der Leitfaden kann sinngemäß auch für Straßen mit einer JDTV bis 15.000 
Kfz/24h angewandt werden. 

In Gebieten ohne weitgehend zusammenhängenden Grundwasseraquifer bzw. 
in wasserwirtschaftlich relevanten Bereichen (z.B. Schutz- und Schongebiete, 
Einzugsgebiete von Wasserversorgungen) können Maßnahmen erforderlich 
sein, welche über die Anforderungen dieses Leitfadens hinausgehen. 

Im vorliegenden Leitfaden wird ausschließlich die Auswirkung der Einleitung 
von Chlorid aus Auftausalzen auf das Grundwasser bzw. den Zustand von 
Grundwasserkörpern behandelt. Alternative Auftaumittel wie etwa solche mit 
organischen Inhaltsstoffen sind nicht umfasst. Die wasserrechtliche Bewilli-
gungsfähigkeit des Einsatzes alternativer Auftaumittel bei deren Versickerung 
ist im Einzelfall zu prüfen. 

Der Leitfaden kann auch zur Betrachtung der Auswirkungen des Sprühnebels 
auf das Grundwasser im UVP-Verfahren herangezogen werden. 
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Für die beigefügten Excel sheets müssen folgende Voraussetzungen gegeben 
sein: 

⮚ Geltung des Darcy´schen Gesetzes, Vorhandensein eines entspre-
chenden Porengrundwasserkörpers 

⮚ Durchlässigkeitsbeiwerte > 1*10-5 m/s 

⮚ Kenntnisse der hydrogeologischen Verhältnisse 

Mit dem vorgeschlagenen Berechnungsmodell ist eine qualifizierte Abschät-
zung des Chloridtransportes im Grundwasser möglich.  

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

2.1 Allgemeines 
Die für die Anwendung des Leitfadens für AuftraggeberInnen, PlanerInnen und 
BehördenvertreterInnen relevanten rechtlichen Bestimmungen sind nachste-
hend zusammenfassend dargelegt. Die Gesetzestexte zum WRG 1959, UVP-
G 2000 und zur QZV Chemie GW können in der geltenden Fassung auf 
www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht eingesehen werden. Es ist festzuhalten, dass 
sich die nachfolgende Darstellung auf die Einbringung in das Grundwasser 
bezieht, für die Einbringung chloridbelasteter Wässer in Oberflächengewässer 
gelten teilweise abweichende Bestimmungen. 

Grundwasserrichtlinie GWRL 

Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12.12.2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Ver-
schlechterung, ABl L 372, 19. 

Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser  QZV Chemie GW 

BGBl. II 98/2010 idF BGBl. II 461/2010 

Gewässerzustandsüberwachungsverordnung GZÜV 

BGBl. II 479/2006 idF BGBl. II 363/2016 

Trinkwasserrichtlinie Trinkwasser-RL 

Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch, ABl 330, 32. 

Trinkwasserverordnung Trinkwasser-VO 

BGBl. II Nr. 304/2001, i.d.F. BGBl. II 362/2017 

 

http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht
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Die wesentlichen Zielvorgaben im Wasserrecht sind einerseits ein nachhaltiger 
Grundwasserschutz zur Sicherung der Trinkwasserversorgung und anderer-
seits der Schutz bestehender Rechte, respektive Wasserentnahmen.  

Derzeit gibt es keinen verbindlichen Immissions- oder Emissionsgrenzwert für 
Chlorid im Grundwasser.  

Allerdings wird lt. § 4 QZV Chemie GW der gute chemische Zustand im 
Grundwasser für Schadstoffe durch in Anlage 1 Spalte 1 festgesetzte Schwel-
lenwerte festgelegt. Für den Parameter Chlorid bedeutet dies eine maximale 
Konzentration von 180 mg/l. Weiters wird entsprechend § 5 Abs. 2 Ziff. d) fest-
gelegt, dass 

"…sich ein Grundwasserkörper in einem guten chemischen Zustand befindet, 
wenn keine Anzeichen für etwaige Salz- oder andere Intrusionen in den 
Grundwasserkörper gegeben sind.…" 

Die Festlegung einer max. zulässigen Chloridkonzentration im Grundwasser 
ist demnach für die Bewertung der Auswirkung der Straßenentwässerung auf 
den Grundwasserkörper zwingend erforderlich. Folgende rechtliche Rahmen-
bedingungen mit den daraus abgeleiteten max. zulässigen Chloridkonzentrati-
onen im Grundwasser sind für die Bewertung zu beachten: 

2.1.1 Planungsgrundsätze der WRRL und des WRG 1959 

In der WRRL und im WRG 1959 sind Vorsorge- und Minimierungsgebote bzw. 
Verschlechterungsverbote für den Grundwasserkörper als repräsentative Ein-
heit definiert. Der Beurteilungsrahmen ist daher generalisierend angesetzt und 
nicht auf einer punktuellen oder eng isolierten Betrachtung der einzelnen Ver-
sickerungsstellen. Sofern den Schutzansprüchen der QZV Chemie GW Rech-
nung getragen wird, sind auch die Vorgaben der Vorsorge- und Minimierungs-
gebote bzw. des Verschlechterungsverbots erfüllt. In diesem Fall sind daher im 
wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren für Straßenentwässerungen keine 
Nachweise erforderlich. 

2.1.2 Schutzansprüche der QZV Chemie GW in Verbindung mit der GZÜV 

In diesen rechtlichen Vorgaben sind Schwellenwerte für Handlungspflichten 
festgelegt. In der QZV Chemie GW ist für Chlorid ein Wert als Ausgangspunkt 
für eine Trendumkehr definiert (150 mg/l), dessen Überschreitung in einem 
Grundwasserkörper die Verpflichtung zur Setzung von Maßnahmen gemäß 
§ 33f WRG 1959 auslöst. Lt. § 12 (1) der QZV Chemie GW hat der Landes-
hauptmann bei der Erlassung von konkreten Programmen für ein voraussicht-
liches Maßnahmengebiet gemäß § 33f Abs. 4 WRG 1959 die geeigneten 
Maßnahmen für die Bewirtschaftung auszuwählen (z. B. Nutzungsbeschrän-
kungen oder Reinhaltemaßnahmen). 

Dieser Schwellenwert für die Trendumkehr hat zwar keinen direkten Bezug zur 
Beurteilung der Einleitung von Chlorid in den Grundwasserkörper, im Geneh-
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migungsverfahren ist allerdings zu prüfen, ob durch die geplante Einleitung 
aus der Straßenentwässerung eine wasserwirtschaftliche Handlungsverpflich-
tung für den Grundwasserkörper ausgelöst oder erschwert wird.  

2.1.3 Schutzansprüche der GWRL 

In der GWRL ist das Verfahren für die Beurteilung des chemischen Zustandes 
des Grundwasserkörpers geregelt. Weiters werden Kriterien für die Ermittlung 
und Umkehrung signifikanter Trends mit Ausgangspunkten für die Trendum-
kehr festgelegt. Chlorid ist ein Parameter für die Beurteilung des Grundwas-
serkörpers. Die Festlegung des Schwellenwertes für Chlorid erfolgt durch die 
QZV Chemie GW. Die Berücksichtigung der GWRL erfolgt daher im Wasser-
rechtsverfahren durch Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW. 

2.1.4 QZV Chemie GW 

Die QZV Chemie GW legt den guten chemischen Zustand sowie die im Hin-
blick auf das Verschlechterungsverbot maßgeblichen Kriterien zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung fest. 

Die Verordnung regelt einerseits die Kriterien für den guten chemischen Zu-
stand im Grundwasser, die Bestimmung von Trends und den Ausgangspunk-
ten für die Trendumkehr und andererseits Maßnahmen zum Schutz des 
Grundwassers gegen Verschmutzung durch Schadstoffe und Verschlechte-
rung. Der Ausgangspunkt für die Trendumkehr wird hierbei für den Parameter 
Chlorid mit 150 mg/l sowie der Schwellenwert mit 180 mg/l festgelegt. Verbind-
liche Grenzwerte stellen diese jedoch nicht dar. 

In der GZÜV sind die Grundwasserkörper, die Anzahl und Kriterien der Mess-
stellen, die zu überwachenden Parameter, die Zeiträume und Frequenz der 
Messungen sowie die Datenauswertung definiert. Die Daten für die bestehen-
den Messstellen können digital beim Umweltbundesamt www.uba.at erhoben 
werden. In der QZV Chemie GW ist u.a. festgelegt, dass 

⮚ die Grundwasserbeschaffenheit an einer Messstelle als gefährdet gilt, 
wenn das arithmetische Mittel der Jahresmittelwerte der Messungen im 
Beurteilungszeitraum (der zumindest letzten drei Jahre) den Schwel-
lenwert überschreitet 

und dass 

⮚ sich der Grundwasserkörper in einem guten Zustand befindet, wenn die 
Gefährdung des Grundwasserkörpers an nicht mehr als 50 % der 
Messstellen im Grundwasserkörper gegeben ist 

oder 

⮚ der Grundwasserkörper andererseits als Maßnahmengebiet auszuwei-
sen ist, wenn im Beurteilungszeitraum an gleichzeitig 50% oder mehr 
der Messstellen des Grundwasserkörpers die Grundwasserbeschaffen-
heit als gefährdet ausgewiesen wird. 

http://www.uba.at/
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Weiters enthält die QZV Chemie GW Bestimmungen, denen zufolge jede Form 
der Einbringung von Stoffen in das Grundwasser, die eine für den Geschmack 
des Grundwassers abträgliche Wirkung haben, einer Bewilligung nach Maß-
gabe des § 32 WRG 1959 erfordern. Chlorid zählt hierbei zu den Stoffen, die 
den Geschmack des Grundwassers nachteilig beeinträchtigen können.  

Eine generelle Bewilligungspflicht für die Versickerung von Straßenwässern in 
Bezug auf den Chloridgehalt ist dadurch aber nicht gegeben, da gemäß § 32 
(1) WRG 1959 1959 eine bloß geringfügige Einwirkung wasserrechtlich bewil-
ligungsfrei gestellt ist.  

Im wasserrechtlichen Verfahren für die Straßenentwässerung ist daher ent-
sprechend der QZV Chemie GW unter Berücksichtigung des § 32 (1) WRG 
1959 die Bewilligungspflicht der Versickerung chloridhältiger Straßenwässer 
zu prüfen.  

Betreffend Chlorid wird in der QZV Chemie GW weiters angeführt, dass die 
Einbringung von Chlorid mit einer Konzentration unter 180 mg/l bei Eintritt in 
das Grundwasser (Emissionsansatz) zu keiner Verschmutzung des Grund-
wasserkörpers führt und daher bewilligungsfähig ist. Wird der Wert von 180 
mg/l Chlorid bei Eintritt in das Grundwasser (Emissionsansatz) überschritten, 
ist die Prüfung der Verschlechterung bzw. einer Verschmutzung des Grund-
wassers (Immissionsansatz) erforderlich. Eine Bewilligungsfähigkeit ist dann 
gegeben, wenn der gute chemische Zustand im Grundwasserkörper entspre-
chend den Bestimmungen der QZV Chemie GW nachgewiesen wird. Da Chlo-
rid bei der Versickerung über die Bodenkörperpassage nicht zurückgehalten 
werden kann, ist eine Überschreitung des Schwellenwertes von 180 mg/l Chlo-
rid nach der Bodenkörperpassage bzw. vor dem Eintritt in den Grundwasser-
körper – und damit eine Verschmutzung des Grundwasserkörpers - praktisch 
immer gegeben. Der Nachweis ist daher zu führen, dass mit dem Chloridein-
trag keine Verschlechterung des Grundwasserkörpers erfolgt (Erhalt des guten 
chemischen Zustandes).  

Über einen Nachweis, dass keine wasserwirtschaftliche Handlungsverpflich-
tung (Beobachtungsgebiet oder voraussichtliches Maßnahmengebiet) für den 
Grundwasserkörper ausgelöst wird, ist im Einzelfall in Abhängigkeit der Chlo-
ridkonzentrationen im Grundwasserkörper und der Trassenlage zu entschei-
den. 

2.1.5 Trinkwasser-RL und Trinkwasser-VO 

In der Trinkwasser-RL ist ein Indikatorwert für Chlorid mit 250 mg/l festgelegt, 
der an der Stelle Gültigkeit hat, wo das Trinkwasser für den Verbrauch ange-
boten wird (Austritt aus Zapfstellen, Entnahmestellen am Tankfahrzeug etc.). 

In der Trinkwasser-VO ist ein Indikatorwert für Chlorid mit 200 mg/l festgelegt, 
der wie bei der Trinkwasser-RL an der Stelle Gültigkeit hat, wo das Trinkwas-
ser für den Verbrauch angeboten wird.  
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Da die Trinkwasser-RL und die Trinkwasser-VO sich mit einem Indikatorwert 
an den Betreiber von Wasserversorgungsanlagen mit dem Zweck des Schut-
zes des Wassers als Lebensmittel richten, ist der direkte Ansatz der obigen 
Indikatorwerte für die Beurteilung der Chlorideinleitung aus Straßenwässern in 
den Grundwasserkörper nicht zulässig.  

2.1.6 Zulässige Beeinflussung bestehender Trinkwassernutzungen 

Für bestehende rechtmäßig geübte öffentliche und private Trinkwassernutzun-
gen ist eine mögliche Beeinträchtigung der Grundwasserentnahme durch den 
Chlorideintrag von der Straßenentwässerung zu prüfen. In Hinblick darauf, 
dass eine Trinkwassergewinnung ohne spezielle Aufbereitung zur Reduktion 
von Chlorid anzustreben ist, könnte im Analogieschluss zur Trinkwasser-VO 
und unter Berücksichtigung der QZV Chemie GW ein Maximalwert von 180 
mg/l Chlorid (entspricht dem Schwellenwert der QZV Chemie GW) als Richt-
wert im Grundwasserkörper angesetzt werden.  

Diffuse Gewässerverunreinigungen sind nicht bewilligungspflichtig iSd § 32 
iVm § 12 Abs. 1 WRG 1959. Da jedoch auch diffuse Chlorideinträge aus ande-
ren Quellen auftreten können, muss dafür anhand der konkreten Rahmenbe-
dingungen ein ausreichender Puffer berücksichtigt werden. Damit kann die zu-
künftige Nutzung des Grundwassers von bestehenden Trinkwassernutzungen 
sichergestellt werden.  

2.1.7 Zulässige Beeinflussung bestehender Nutzwasserbrunnen 

Für bestehende rechtmäßig geübte Nutzwasserbrunnen ist ebenso wie für 
Trinkwasserbrunnen eine mögliche Beeinträchtigung der Grundwasserent-
nahme durch den Chlorideintrag aus der Straßenentwässerung zu prüfen. Es 
ist dabei sicherzustellen, dass die bestehende Grundwasserqualität für die 
rechtmäßig geübte Grundwassernutzung nicht nachteilig beeinträchtigt wird.  

Als Maßstab für die Festlegung eines Richtwertes für die zulässige Beeinflus-
sung einer Nutzwasserentnahme durch Chlorid ist die Chloridverträglichkeit 
der Kulturpflanzen heranzuziehen. Die Einhaltung eines Richtwertes von 200 
mg/l Chlorid für den Schutz weniger salzempfindlicher landwirtschaftlicher Kul-
turen ist ausreichend. Bei salzempfindlichen Sonderkulturen wie z.B. Wein- 
und Obstbau können an ungünstigen Standorten bereits bei einer Chloridkon-
zentration von unter 100 -150 mg/l Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. 
Lt. ÖWAV Regelblatt 407 (ÖWAV, 2016) ist nur Bewässerungswasser mit ei-
nem Chloridgehalt unter 70 mg/l für nahezu alle Pflanzen geeignet. Bei Chlo-
ridgehalten zwischen 70 und 140 mg/l ist das Wasser für chloridverträgliche 
Pflanzen geeignet; chloridempfindliche Pflanzen zeigen bereits leichte bis mitt-
lere Schäden.  
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Salzempfindlich sind viele Sonderkulturen (v.a. Obst), mäßig salzempfind-
lich viele Gemüsearten, Wein und Mais. Als wenig empfindlich gelten z.B. 
Getreide und Rüben (siehe Tabelle 3, S. 14). 

Tabelle 1:  Salzverträglichkeit von Kulturpflanzen lt. FAO (1994) nach ÖWAV RB 407 (Tabelle 3) 
adaptiert 

Verträglichkeitsklasse Pflanze

EMPFINDLICH Apfel, Birne, Brombeere, Erdbeere, Gartenbohne,
Himbeere, Johannisbeere, Karotte, Kirsche,
Marille, Pastinak, Pfirsich, Zwetschke, Zwiebel

MÄSSIG EMPFINDLICH  Blumenkohl, Brokkoli, Erbse, Fuchsschwanz,
Grünkohl, Gurke, Kartoffel, Knäuelgras, Kohl,
Kohlrabi, Kopfsalat, Kürbis, Lein, Luzerne, Mais,
Pferdebohne, Radieschen, Rosenkohl, Rotklee,
Sellerie, Silomais, Sonnenblume, Spinat, Tomate,
Trespe, Weintraube, Weiße Rübe, Weißklee,
Wicke, Wiesenlieschgras, Zuckermais

MÄSSIG TOLERANT Durum, Weizen, Futtergerste, Hafer, Kürbis,
Raps, Raygras, Roggen, Rote Rübe, Sojabohne,
Triticale, Weizen, Wiesenschwingelgras, Zucchini

TOLERANT  Gerste, Spargel, Zuckerrübe

Einige mehrjährige Kulturpflanzen, insbesondere aus der Gruppe der Obst-
bäume und Sträucher sowie die Weinrebe, werden durch höhere Chloridgehal-
te im Bewässerungswasser geschädigt, da Chlorid in den Blättern akkumuliert 
wird. Auf den Boden wirkt sich dagegen das Chloridion nicht nachteilig verän-
dernd aus, weshalb es auch bei der überwiegenden bodenbezogenen Klassifi-
zierung der Wasserqualität meist unberücksichtigt bleibt.  

Neben den genannten Obstarten können auch einige Acker- und Gemüsekul-
turen chloridempfindlich sein (chloridreiches Bewässerungswasser verringert 
z. B. den Stärkegehalt bei Kartoffeln). 
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Tabelle 2:  Richtwerte für die Klassifizierung des Bewässerungswassers nach Chloridgehalt (ACHT-
NICH, 1980), Quelle: ÖWAV RB 407 (Tabelle 8) 

 

Tabelle 3:  Chloridverträglichkeit von Kulturpflanzen, Quelle: ÖWAV RB 407 (Tabelle 8) 

 
Grundsätzlich muss berücksichtigt werden, dass nicht nur der Chloridgehalt al-
lein für die Eignung als Bewässerungswasser aussagekräftig ist, sondern ne-
ben dem SAR Wert, der RSC (Natrium-Carbonat-Restwert), die Bodenart und 
der Gesamtsalzgehalt aus dem Bodenwasserextrakt.  

Für die Beurteilung der Auswirkungen eines Chlorideintrages von Straßen-
wässern auf die Nutzwasserversorgung von salzempfindlichen Pflanzen (Son-
derkulturen) wird daher die Beiziehung eines / einer landwirtschaftlichen Sach-
verständigen im Genehmigungsverfahren angeraten.  

2.1.8 Zulässige Beeinflussungen von Waldgebieten 

Forstliche Nutzungen sind auf eine mögliche Beeinträchtigung bestehender 
Wasserrechte (Nutzwasserbrunnen) zu prüfen. Würde durch Chlorideinträge 
die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich geschwächt oder vernichtet, 
oder der Bewuchs einer flächenhaften Gefährdung ausgesetzt, dann verstößt 
dies gegen die Bestimmungen § 16 ForstG und erfüllt den strafbaren Tatbe-
stand der Waldverwüstung.  

Unter ungünstigen Bedingungen können auch bereits bei Chloridkonzentratio-
nen von unter 100 mg/l im pflanzenverfügbaren Grund- oder Bodenwasser 
Schäden am Bewuchs auftreten. Bei möglichen direkten Beeinflussungen 
(Versickerung von chloridhältigen Straßenabwässern in Waldgebieten) oder 
indirekten Chlorideinträgen in Wald (über pflanzenverfügbares Grundwasser) 
ist jedenfalls die Beiziehung eines / einer forstlichen Sachverständigen im Ge-
nehmigungsverfahren erforderlich. Hinweis: bei mittleren Flurabständen von 
weniger als 6 m ist zu prüfen, ob Grundwasser in Abhängigkeit von der Tiefe 
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des durchwurzelbaren Bodens und vom kapillaren Grundwasseraufstieg pflan-
zenverfügbar ist. 

2.1.9 Zusammenfassung der erforderlichen Nachweise  

⮚ Planungsgrundsätze der WRRL und des WRG 1959: 
Keine gesonderten Nachweise erforderlich 

⮚ QZV Chemie GW: 

Ein Nachweis, dass keine wasserwirtschaftliche Handlungsverpflichtung 
(Beobachtungsgebiet oder voraussichtliches Maßnahmengebiet) für 
den Grundwasserkörper ausgelöst wird, ist im Einzelfall in Abhängigkeit 
von den Chloridkonzentrationen im Grundwasserkörper und der Tras-
senlage erforderlich. 

Durch die Überschreitung des Schwellenwertes von 180 mg/l Chlorid 
nach einer Bodenpassage und vor dem Eintritt in den Grundwasserkör-
per ist der Nachweis zu führen, dass keine Verschlechterung des 
Grundwasserkörpers (Erhaltung des guten Zustandes) erfolgt. 

 Ausgangspunkt für Trendumkehr:  150 mg/l 

 Schwellenwert:     180 mg/l 

⮚ Trinkwasser-RL und Trinkwasser-VO: 
Keine gesonderten Nachweise erforderlich 

⮚ Zulässige Beeinflussung bestehender Nutzwasserbrunnen und 
Forst: 
Berechnung der Chloridkonzentration an der Nutzwasserentnahmestel-
le. 

Richtwert für gering salzempfindliche Kulturen: 200 mg/l (siehe Kapitel 
2.1.7). 

Für salzempfindliche Kulturen und Forstflächen wird kein Richtwert 
festgesetzt, sondern die konkrete Prüfung möglicher Beeinträchtigun-
gen durch Sachverständige empfohlen.  

2.2 Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) 
Reinhaltungsziel nach § 30 Abs 1 WRG 1959 

Gemäß § 30 Abs 1 WRG 1959 sind alle Gewässer (Oberflächengewässer und 
Grundwasser) im Rahmen des öffentlichen Interesses und nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen so reinzuhalten und zu schützen, dass die in dieser 
Bestimmung genannten Beeinträchtigungen vermieden werden. Grundwasser 
ist so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser verwendet werden kann. Grund-
wasser ist weiters so zu schützen, dass eine schrittweise Reduzierung der 



LEITFADEN 
VERSICKERUNG CHLORIDBELASTETER STRASSENWÄSSER 

Verfasser: DI Dr. Atanasoff, DI Kühnert, Dr. Lindner, DI Stundner, Mag. Dr. Wolf  
Wien, Juli 2019   Seite 16 

Verschmutzung des Grundwassers und Verhinderung der weiteren Ver-
schmutzung sichergestellt wird. Dies gilt unabhängig von der derzeit vorhan-
denen Beschaffenheit des Gewässers. Diese Bestimmung erfasst daher auch 
bereits beeinträchtigte Gewässer. 

Umweltziele für Grundwasser nach § 30c WRG 1959 

§ 30c Abs 1 WRG 1959 sieht vor, dass Grundwasser derart zu schützen, zu 
verbessern und zu sanieren ist, dass eine Verschlechterung des jeweiligen 
Zustands verhindert wird. Zudem sollte bis spätestens 22. Dezember 2015 der 
gute Zustand erreicht werden. Der gute Zustand im Grundwasser ist dann er-
reicht, wenn sich der Grundwasserkörper zumindest in einem guten mengen-
mäßigen und einem guten chemischen Zustand befindet. Damit wird in § 30c 
Abs 1 WRG 1959 das sogenannte "Verschlechterungsverbot" für Oberflächen-
gewässer normiert. 

Fremde Rechte nach § 12 Abs 2 WRG 1959 

Neben dem Reinhaltungsziel des § 30 Abs 1 WRG 1959 gilt es bei der zu be-
willigenden Wasserbenutzung die Wahrung der geschützten öffentlichen Inte-
ressen (§105 WRG) und der fremden Rechte zu berücksichtigen (§ 12 Abs 1 
WRG 1959). Zu den bewilligungspflichtigen Wasserbenutzungen gehören in 
Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben insbesondere gezielte Einleitungen 
in Gewässer gemäß § 32 WRG 1959. 

Fremde Rechte sind: 

⮚ rechtmäßig geübte Wassernutzungen, 

⮚ Nutzungsbefugnisse nach § 5 Abs 2 WRG 1959 und das Grundeigen-
tum. 

Bei der Verletzung dieser Rechte gibt es keine Geringfügigkeitsgrenze. Bereits 
eine bloß geringfügige Verletzung von Rechten Dritter in qualitativer oder 
quantitativer Hinsicht stellt grundsätzlich eine der Erteilung einer wasserrecht-
lichen Bewilligung entgegenstehende Rechtsverletzung dar. Kommt es durch 
ein Vorhaben zu einer Verletzung derartiger Rechte kann die Bewilligungsfä-
higkeit nur durch die Zustimmung des Dritten oder durch die Einräumung von 
Zwangsrechten (jeweils unter Einhaltung der sonst maßgeblichen Bewilli-
gungsvoraussetzungen) hergestellt werden. 

Allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 31 WRG 1959 

Gemäß § 31 WRG 1959 hat jedermann, dessen Anlagen, Maßnahmen oder 
Unterlassungen eine Einwirkung auf Gewässer herbeiführen können, mit der 
iSd § 1297 ABGB, zutreffendenfalls mit der iSd § 1299 ABGB gebotenen 
Sorgfalt seine Anlagen so herzustellen, instand zu halten und zu betreiben 
oder sich so zu verhalten, dass eine Gewässerverunreinigung vermieden wird, 
die den Bestimmungen des § 30 WRG 1959 zuwiderläuft und nicht durch eine 
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wasserrechtliche Bewilligung gedeckt ist. Gegebenenfalls kann die Behörde 
unmittelbar auf Kosten des Verpflichteten tätig werden. 

Bewilligungspflicht nach § 32 WRG 1959 

Nach § 32 Abs 2 lit c WRG 1959 bedürfen Maßnahmen, die zur Folge haben, 
dass durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwas-
ser verunreinigt wird der wasserrechtlichen Bewilligung, sofern es sich nicht 
um bloß geringfügige Einwirkungen handelt. Dieser Bewilligungstatbestand er-
fasst auch Einleitungen ins Grundwasser nach Bodenpassage. Bei der Bewilli-
gung sind die Vorgaben der nachstehend genannten Verordnungen und die 
Bewilligungsvoraussetzungen der §§ 104 ff WRG 1959 zu beachten.  

§ 32a WRG 1959 sieht Einbringungsbeschränkungen und -verbote für be-
stimmte Stoffe in Gewässer vor. Nähere Bestimmungen zur Einbringung ins 
Grundwasser finden sich in der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser. 

Interessenabwägung nach § 104a WRG 1959 

§ 104a WRG 1959 regelt die Vorgehensweise bei Vorhaben, die den Gewäs-
serzustand negativ beeinträchtigen. Dabei sind Vorhaben, bei denen durch 
Änderungen des Wasserspiegels von Grundwasserkörpern (Z 1) mit einem 
Nichterreichen eines guten Grundwasserzustandes, eines guten ökologischen 
Zustands oder gegebenenfalls eines guten ökologischen Potentials (lit a) oder 
mit einer Verschlechterung des Zustands eines Grundwasserkörpers (lit b) zu 
rechnen ist, jedenfalls Vorhaben, bei denen Auswirkungen auf öffentliche 
Rücksichten zu erwarten sind (§ 104a Abs 1 Z 2 WRG 1959). Sollte dies zu-
treffen, kann eine Bewilligung dennoch unter den in Abs 2 dieser Bestimmung 
vorgesehenen Voraussetzungen (Prüfung der öffentlichen Interessen) erteilt 
werden. Gemäß Abs. 3 ist im Rahmen der Überprüfung der öffentlichen Inte-
ressen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit was-
serwirtschaftlichen Planungen und Zielen, das wasserwirtschaftliche Pla-
nungsorgan nachweislich beizuziehen. Der gute Zustand des Grundwassers 
ist anhand der QZV Chemie GW zu beurteilen. 

Keine Ausnahmebewilligung gibt es dagegen für den Fall des Nichterreichens 
bzw. einer Verschlechterung des guten chemischen Zustands. 

Antragsunterlagen 

§ 103 WRG 1959 regelt, welche Unterlagen einem Ansuchen auf Erteilung ei-
ner wasserrechtlichen Bewilligung anzuschließen sind. Diese Auflistung ist 
nicht abschließend, generell empfiehlt es sich, den Umfang der einzureichen-
den Unterlagen vorab mit der Behörde abzuklären. Verwiesen wird dazu auf 
die Leitlinie „UVP-Verfahren und Wasserrecht für Straßenbauvorhaben“ 
(BMVIT, 2014). 
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Überprüfung nach § 134 WRG 1959 

Wasserberechtigte haben das Maß ihrer Einwirkung auf ein Gewässer sowie 
den Betriebszustand und die Wirksamkeit der bewilligten Abwasserreinigungs-
anlagen auf ihre Kosten überprüfen zu lassen. Diese Überprüfungen haben 
grundsätzlich in Zeitabständen von höchstens fünf Jahren zu erfolgen (§ 134 
Abs 2, 3 WRG 1959), wobei § 8 QZV Chemie GW für Einleitungen in das 
Grundwasser ein kürzeres Intervall von vier Jahren vorsieht. 

2.3 Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser – QZV Chemie GW 
Die Verordnung enthält die zentralen Regelungen in Bezug den guten chemi-
schen Zustand des Grundwassers. Ziel dieser Verordnung ist die Bezeichnung 
des guten chemischen Zustands sowie der im Hinblick auf das Verschlechte-
rungsverbot maßgeblichen Kriterien zum Schutz des Grundwassers vor Ver-
schmutzung durch Festlegung von  

⮚ Schwellenwerten für Schadstoffe 

⮚ Kriterien für die Ermittlung und Beurteilung der Messergebnisse 

⮚ Kriterien für die Ermittlung signifikanter und anhaltender steigender 
Trends 

⮚ Maßnahmen zu Schadstoffeintragsminimierung 

⮚ Pflichten zur Untersuchung und Überwachung der Einbringung von be-
stimmten Stoffen 

⮚ Mindestanforderungen an den Inhalt von Bewilligungsbescheiden 

Maßgeblich für den Parameter Chlorid sind die Bestimmungen § 5 sowie der 
im Anhang 1 abgebildete Schwellenwert von 180 mg/l und der Ausgangspunkt 
für die Trendumkehr von 150 mg/l. 

Wesentliche Bedeutung hat die QZV Chemie GW im Zusammenhang mit der 
Frage, ob eine Verschlechterung des guten Zustands des Grundwasserkör-
pers oder eine Verschmutzung des Grundwassers eintritt (§§ 104a iVm § 30c 
WRG 1959).  

2.4 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) 
Neben den im WRG 1959 und den darauf erlassenen Verordnungen festge-
legten Bewilligungsvoraussetzungen sind im UVP-Verfahren nach dem dritten 
Abschnitt die in § 24f UVP-G 2000 geregelten Genehmigungsvoraussetzun-
gen zu prüfen. Dabei sind Emissionen von Schadstoffen nach dem Stand der 
Technik zu begrenzen und die Immissionsbelastung zu schützender Güter 
möglichst gering zu halten. Für die Bewilligung der Ableitung chloridbelasteter 
Wässer bedeutet dies, dass – sofern die übrigen Bewilligungsvoraussetzun-
gen gegeben sind – über den Stand der Technik hinausgehende Minimie-
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rungsmaßnahmen nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung der in § 24f 
Abs 1 Z 2 UVP-G 2000 genannten Schutzgüter vermieden wird.  

Abzustellen ist auf voraussichtliche Beeinträchtigungen. "Worst case"-
Szenarien oder hypothetische Beeinträchtigungen sind der Beurteilung nicht 
zugrunde zu legen (BVwG 21.08.2017, W143 201-7269-2). 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN  

Zur Beurteilung der Zulässigkeit der Einleitung von chloridbelasteten Straßen-
wässern in das Grundwasser müssen folgende Daten vorliegen: 

⮚ Meteorologische und hydrologische Daten 

⮚ Daten über die hydrogeologische Beschaffenheit des Grundwasser-
aquifers 

⮚ Vorbelastung des Grundwassers 

⮚ Streufläche und Streumenge 

⮚ Anlagenverhältnisse der Straße und Angaben über das Entwässe-
rungssystem 

⮚ Grundwassernutzungen im Umfeld/Abstrom der Versickerungsanlagen 

⮚ Eintrag durch Sprühnebel (Anteil an Streumenge)  

Anhand der Daten über die hydrogeologische Beschaffenheit des Grundwas-
seraquifers kann festgelegt werden, inwieweit die in Kapitel 5 beschriebene 
Methodik zur Ermittlung eines vorhabensbedingten Eintrags von Chloriden ins 
Grundwasser anzuwenden ist. Sollte kein Porengrundwasserkörper (Geltung 
des Darcy´schen Gesetzes) mit Durchlässigkeitsbeiwerten > 1*10-5 m/s vorlie-
gen, so ist eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen. 

Die dem vorliegenden Leitfaden gemäß Tabelle 4, S. 22 zugrundeliegenden 
Streudaten für das hochrangige Straßennetz (bis zum Frühjahr 2018) basieren 
auf den von der ASFINAG zur Verfügung gestellten Daten. Können dieser Ta-
belle keine Angaben über die ausgebrachten Mengen von Streumitteln ent-
nommen werden, so sind diese anhand von Aufzeichnungen der lokalen Stra-
ßenmeistereien zu ermitteln. 

4 CHLORIDBEZOGENE GRUNDLAGEN  

4.1 Arten und Einsatz chloridhältiger Auftaumittel 
In Österreich kommt vornehmlich Natriumchlorid (idF kurz: NaCl) als Auf-
tausalz zur Verwendung. Ausgebracht wird es über Streufahrzeuge als be-
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feuchtetes NaCl mit differenziertem Soleanteil oder reiner NaCl-Sole. Der Ein-
satz von NaCl-Sole hat seit etwa 2010 den Einsatz von Trockensalz weitge-
hend ersetzt. So erfolgt die Streuung vielfach mit umgebauten Streufahrzeu-
gen für FS 50 und FS 70 (Soleanteil 50 bzw. 70%), teilweise bereits auch mit 
FS100 (reine Solestreuung).  

Calciumchlorid (CaCl2) wird nur mehr unter besonderen Bedingungen einge-
setzt. 

4.2 Ermittlung der spezifischen Chloridmenge ClS als Bemessungs-
wert 
Für die Berechnung der zu erwartenden einleitungsbedingten Chloridimmissi-
on ist die Ermittlung der spezifischen Chloridmenge ClS als Bemessungswert 
erforderlich. Dabei sind folgende Parameter zu berücksichtigen: 

⮚ Chloridanteil im Streumittel 

⮚ Streudaten 

⮚ Diffuse Verluste 

⮚ 85%-Wert 

4.2.1 Chloridanteil im Streusalz 

Streumittel kommen in unterschiedlichen Reinheitsgraden zum Einsatz. Aus 
den Salzstreumitteln ist daher der Chloridanteil im Streusalz zu berechnen.  

⮚ Natriumchlorid wird mit unterschiedlichen Reinheitsgraden vertrieben. 
Bei 100%iger Reinheit beträgt der Chloridanteil 60,7%. Bei 95%iger 
Reinheit beträgt der Chloridgehalt 60,7% * 0,95 = 57,7%. Daraus ergibt 
sich für die Berechnung der Chloridmenge ein Umrechnungsfaktor von 
ca. 0,58. 

⮚ Calciumchlorid wird in Form von 78%igem CaCl2 eingesetzt. Unter Be-
rücksichtigung von Schwankungen des CaCl2-Gehaltes und Unreinhei-
ten ergibt sich daraus für die Berechnung der Chloridmenge ein Um-
rechnungsfaktor von ca. 0,49. 

4.2.2 Streudaten 

Von der ASFINAG wurden für jede Autobahnmeisterei die in ihrem Zuständig-
keitsbereich über die gesamte Winterperiode aufgebrachte Salzstreumenge 
ermittelt. Die Daten stehen für 11 Winterperioden von 2007/2008 bis 
2017/2018 zur Verfügung. Anhand der statistisch bereinigten Daten wurde im 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei auf Grundlage der 
gesamten Straßeneinzugsfläche und unter Berücksichtigung des Chloridantei-
les (siehe Kapitel 4.2.1) die flächenspezifische Chloridstreumenge über die 
gesamte Winterperiode [kg/(m²*p)] berechnet. In Tabelle 4, S. 22 sind diese 
Daten für jede Autobahnmeisterei für die 11 Winterperioden dargestellt. Zur 
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Verdeutlichung des starken Unterschiedes zwischen milden und strengen Win-
tern sind zusätzlich die im betrachteten Zeitraum aufgetretenen Maxima, Mi-
nima sowie die Mittelwerte angegeben.  

4.2.3 Diffuse Verluste 

Vom aufgebrachten Streusalz gelangt nicht die gesamte Streumenge in die 
Entwässerungseinrichtungen entlang der Straße (Sammelkänale, Mulden 
etc.). Durch diffuse Verluste wie z.B. Verschleppung durch Kfz, Anhaften an 
Pflanzen Straßenbegleitgrün und an Straßensicherungseinrichtungen (z.B.: 
Leitschienen, Leitpflöcken, Wegweiser) reduziert sich der Chlorideintrag in die 
Entwässerungseinrichtungen. Erfahrungsgemäß kann ein Anteil von 10% als 
diffuser Verlust angesetzt werden. Für die Ermittlung der spezifischen Chlo-
ridstreumenge ClS als Bemessungswert wurde daher der Maximalwert der 11-
Jahresreihe um einen diffusen Anteil von 10% reduziert (siehe Tabelle 4, S. 
22).  

Zusätzlich zu den diffusen Verlusten ist jener Anteil der Streumenge zu be-
trachten, welcher als Sprühnebel (siehe Kapitel 4.2.5) außerhalb der von der 
Straßenentwässerung erfassten Einzugsgebiete über Böschungen und an-
grenzendes Gelände versickert.  

Messungen bzw. Praxiserfahrungen können aus LEONARDI (1985), AMUND-
SEN et.al. (2010), LÖFGREN (2001) bzw. LUNDMARK und OLOFSON (2007) 
entnommen werden. 

4.2.4 85%-Wert 

Die Zielvorgaben eines nachhaltigen Gewässerschutzes könnten mit dem An-
satz des Maximalwerts der vorliegenden 11-Jahresreihe als Bemessungswert 
der spezifischen Chloridstreumenge ClS jedenfalls erreicht werden. Aufgrund 
der Tatsache, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit von Winterperioden mit die-
sem hohen Streumitteleinsatz gering ist, kann ein ausreichender Gewässer-
schutz bei längerfristiger Betrachtung auch mit einem niedrigeren Bemes-
sungswert erreicht werden. In Anlehnung an Technische Regelwerke (z.B. 
ATV-DVWK-A 198) ist es vertretbar, statt des reduzierten Maximalwerts, den 
85%-Wert als Bemessungswert der spezifischen Chloridstreumenge ClS her-
anzuziehen. Der 85%-Wert entspricht in etwa dem Mittelwert plus der statisti-
schen Standardabweichung der Messwerte. Damit ist gewährleistet, dass ein-
zelne aufgetretene Spitzenwerte zwar statistisch erfasst werden, nicht aber als 
solche in vollem Umfang für die Immissionsbetrachtung herangezogen wer-
den. 

Der in der Tabelle 4, S. 22 für die spezifischen Chloridstreumenge ClS ange-
gebene Bemessungswert wurde nach nachstehender Formel ermittelt: 

ClS = Max11-Jahresreihe * 0,9diffuse Verluste * 0,8585%-Wert 
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Tabelle 4:  Auswertung der Chloridstreumengen 2007-2018 mit dem Ergebnis der spezifischen Chlo-
ridstreumenge ClS [kg/(m2*p)] als Bemessungswert 
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Region Nord
ABM-St. Pölten 1,31 2,05 2,16 1,21 0,82 1,89 0,56 0,88 0,77 1,12 1,29 0,56 2,16 1,41 1,84 0,18 1,65
ABM-Haag 0,82 1,51 1,35 1,38 0,74 1,75 0,48 0,92 0,56 1,13 1,24 0,48 1,75 1,19 1,49 0,15 1,34
ABM-Ybbs 0,88 1,81 2,15 0,99 0,75 1,71 0,39 0,94 0,50 1,09 1,19 0,39 2,15 1,24 1,83 0,18 1,64
ABM-Ansfelden 0,72 1,13 1,47 1,26 0,86 1,71 0,51 0,94 0,93 1,25 1,14 0,51 1,71 1,19 1,45 0,15 1,31
ABM-Ried 0,61 1,05 1,68 1,67 0,83 1,85 0,34 0,74 0,87 1,13 1,37 0,34 1,85 1,21 1,57 0,16 1,42
ABM-Wels 1,24 1,40 1,68 2,00 1,00 1,80 0,56 0,85 0,67 1,06 1,06 0,56 2,00 1,33 1,70 0,17 1,53
ABM-Seewalchen 1,15 1,78 1,55 1,52 1,15 1,89 0,83 1,41 1,09 1,52 1,83 0,83 1,89 1,57 1,60 0,16 1,44
ABM-Kalwang 1,43 2,42 1,61 1,88 1,78 1,91 1,19 1,81 1,21 1,41 1,59 1,19 2,42 1,82 2,06 0,21 1,85
ABM-Ardning 2,62 3,97 3,05 2,73 3,56 3,18 1,58 2,77 2,16 2,65 3,37 1,58 3,97 3,16 3,37 0,34 3,04
Region Ost
ABM-Kaisermühlen 0,77 1,53 1,54 1,22 0,73 2,05 0,39 0,62 0,55 0,70 0,64 0,39 2,05 1,07 1,75 0,17 1,57
ABM-Inzersdorf 0,39 0,55 1,00 0,68 0,48 1,58 0,34 0,61 0,47 0,80 0,89 0,34 1,58 0,78 1,34 0,13 1,21
ABM-Pressbaum 2,48 4,06 3,34 1,64 1,02 3,82 0,65 1,51 0,97 1,45 1,58 0,65 4,06 2,25 3,45 0,35 3,11
ABM-Oeynhausen 1,06 1,57 1,43 0,82 0,45 1,58 0,54 0,53 0,51 0,70 0,60 0,45 1,58 0,98 1,34 0,13 1,21
ABM-Schwechat 0,59 0,86 1,19 0,87 0,64 1,29 0,50 0,58 0,41 0,67 0,49 0,41 1,29 0,81 1,09 0,11 0,98
ABM-Alland 2,33 4,90 3,81 1,96 1,79 4,85 0,91 2,13 1,12 1,76 2,17 0,91 4,90 2,77 4,17 0,42 3,75
ABM-Stockerau 0,64 1,10 1,55 1,65 0,56 1,52 0,38 0,38 0,36 0,72 0,81 0,36 1,65 0,97 1,40 0,14 1,26
ABM-Jettsdorf 0,38 1,09 0,31 0,44 0,37 0,64 0,77 0,31 1,09 0,57 0,93 0,09 0,84
ABM-Neutal 0,70 1,11 0,78 0,68 0,42 1,06 0,37 0,39 0,39 0,45 0,85 0,37 1,11 0,72 0,94 0,09 0,85
ABM-Eisenstadt 0,49 1,00 0,83 0,77 0,32 1,71 0,39 0,31 0,46 0,69 0,79 0,31 1,71 0,77 1,45 0,15 1,31
ABM-Parndorf 0,64 1,12 0,96 0,96 0,59 1,86 0,43 0,89 0,64 1,14 1,06 0,43 1,86 1,03 1,58 0,16 1,42
Region Süd
ABM-Warth 1,31 2,14 1,66 1,35 1,02 2,32 1,15 0,99 0,89 1,29 1,77 0,89 2,32 1,59 1,97 0,20 1,77
ABM-Markt Allhau 0,89 1,70 1,95 1,65 1,12 2,52 1,59 1,26 0,87 1,42 2,25 0,87 2,52 1,72 2,14 0,21 1,93
ABM-Mürzzuschlag 0,97 2,34 1,80 1,48 2,75 2,36 0,82 1,49 0,96 1,41 1,43 0,82 2,75 1,78 2,34 0,23 2,10
ABM-Bruck / Mur 1,12 2,28 2,06 1,60 2,18 2,08 1,20 1,38 0,84 1,13 1,77 0,84 2,28 1,76 1,94 0,19 1,74
ABM-Knittelfeld 0,83 1,57 1,11 0,61 1,08 1,27 0,59 0,42 0,59 0,53 1,22 0,42 1,57 0,98 1,33 0,13 1,20
ABM-Unterwald 2,21 3,37 3,71 1,57 1,49 3,65 1,98 1,35 1,11 1,01 2,00 1,01 3,71 2,35 3,15 0,32 2,84
ABM-Ilz 0,70 1,20 1,23 0,84 0,56 1,55 0,74 0,52 0,59 0,66 1,12 0,52 1,55 0,97 1,31 0,13 1,18
ABM-Lebring 0,26 1,37 1,51 0,77 0,77 1,22 0,85 0,57 0,50 0,42 1,36 0,26 1,51 0,96 1,28 0,13 1,16
ABM-Graz / Raaba 0,41 0,84 1,18 0,94 0,71 1,38 0,80 0,45 0,47 0,42 0,98 0,41 1,38 0,86 1,17 0,12 1,06
ABM-Guggenbach 1,08 1,94 1,85 1,33 1,44 1,81 1,28 0,99 0,93 0,80 1,47 0,80 1,94 1,49 1,65 0,16 1,48
Region West
ABM-Liefering 0,93 1,50 1,30 1,30 1,11 1,84 0,48 1,02 0,83 1,20 1,51 0,48 1,84 1,30 1,57 0,16 1,41
ABM-Golling 0,96 1,47 0,72 1,28 1,32 1,60 0,53 1,32 0,94 1,46 1,85 0,53 1,85 1,34 1,57 0,16 1,41
ABM-Flachau 2,56 3,96 2,71 2,36 3,16 3,74 2,29 2,74 2,31 2,87 3,56 2,29 3,96 3,23 3,37 0,34 3,03
ABM-St. Michael 1,43 2,45 0,15 1,44 1,71 1,73 1,59 1,51 1,10 1,32 2,41 0,15 2,45 1,68 2,08 0,21 1,87
ABM-Wolfsberg 0,93 2,28 1,78 1,08 1,08 2,00 0,96 0,78 0,78 0,52 1,86 0,52 2,28 1,40 1,94 0,19 1,74
ABM-Villach 0,81 2,45 2,18 1,58 1,20 2,50 1,38 0,96 1,13 0,78 2,09 0,78 2,50 1,71 2,12 0,21 1,91
ABM-Lieserhofen 0,55 1,76 1,08 1,07 0,80 1,49 1,15 0,37 0,67 0,50 1,44 0,37 1,76 1,09 1,50 0,15 1,35
ABM-Klagenfurt 0,41 1,36 1,72 1,14 1,45 2,72 1,01 1,03 0,72 0,66 1,22 0,41 2,72 1,34 2,31 0,23 2,08
ASG
ABM Imst 0,89 2,14 0,89 0,97 2,41 1,88 0,65 1,38 1,23 1,52 2,27 0,65 2,41 1,62 2,05 0,20 1,84
ABM Vomp 0,98 1,63 1,23 1,25 2,03 1,60 0,72 1,34 1,39 1,35 1,44 0,72 2,03 1,49 1,73 0,17 1,55
ABM Plon 1,77 3,14 1,98 2,46 4,25 3,52 2,37 2,75 2,31 2,89 3,35 1,77 4,25 3,08 3,61 0,36 3,25
ABM St.Jakob 1,52 1,49 1,51 1,55 5,16 4,51 2,76 3,41 3,59 3,80 4,97 1,49 5,16 3,43 4,39 0,44 3,95
ABM Hohenems 0,37 2,10 1,52 1,44 1,71 3,10 1,08 2,05 1,41 1,55 1,19 0,37 3,10 1,75 2,64 0,26 2,37

ABM

Chloridanteil der Streumengen 2007-18 [kg/(m²*p)] Ermittlung Bemessungswert Cls [kg/(m²*p)]
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4.2.5 Sprühnebel  

Als Sprühnebel bezeichnet man jene Gischt, die sich hinter Fahrzeugen ab-
hängig von deren Geschwindigkeit und auch abhängig von der Nässe der 
Fahrbahn bildet. Ein Großteil dieses Sprühnebels fällt wieder auf die Fahrbahn 
zurück bzw. verbleibt in jenem Bereich des Straßenquerschnitts, der von der 
Straßenentwässerung erfasst ist. Abhängig vom Straßenquerschnitt gelangt 
ein Teil des Sprühnebels auf Flächen außerhalb des Einzugsgebietes der 
Straßenentwässerung. Dieser Anteil am Streumittel gelangt weitgehend zur 
Versickerung, auch nachdem Teile davon an Pflanzen oder an Straßenausrüs-
tung (Verkehrszeichen, Leitschienen, etc.) angehaftet war.  

Der verfrachteten Sprühnebel wird in Abhängigkeit von der Tröpfchengröße, 
Luftströmung und den Verkehrsverhältnissen einige Meter bis an die 100 m 
weit transportiert (SIEGHARDT & WRESOWAR 2000). Innerhalb der ersten 10 
m werden ca. 90 % des mit dem Sprühnebel verfrachteten Streusalzes depo-
niert (siehe Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1:  Kumulativer Anteil der durch den Sprühnebel deponierten Streusalzmengen im Straßen-
randbereich von 2 bis 40m (SIEGHARDT & WRESOWAR 2000) 

Die Messungen, die Abbildung 1 zugrunde liegen, erfolgten an Straßen mit 
vorwiegender Trockenstreuung. Durch zunehmenden Einsatz von Feuchtsalz 
bzw. Sole in Kombination mit einer verbesserten Streutechnik hat sich der An-
teil des Sprühnebels an der gesamten Streumenge reduziert.  

Das Ausmaß und die räumliche Ausdehnung des Sprühnebeleintrags hängen 
von folgenden lokalen Faktoren ab: 

⮚ Straßeneigenschaften: Belag, Querschnitt 

⮚ Verkehrsverhältnisse: Fahrzeugart, Geschwindigkeit, Intensität 

⮚ Entwässerungssystem 

⮚ Streusalzeinsatz: Menge, Methode 
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⮚ Klima: Niederschlag, Temperatur, Wind 

⮚ Topographie 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren kann der Anteil des 
Sprühnebels am Bemessungswert für charakteristische Querschnitte gemäß 
Tabelle 5 angenommen werden. 

Tabelle 5:  Querschnittsbedingte Sprühnebelanteile am Bemessungswert 

Querschnittselemente Sprühnebelanteil Anmerkung 

Fahrbahn in Dammlage 25 %  

Fahrbahn in Dammlage 20 % Sammlung der Straßenwässer 
am Böschungsfuß 

Fahrbahn auf Geländeniveau 20 %  

Fahrbahn im Einschnitt 15 %  

Fahrbahn mit einseitigem 
Lärmschutz 

10 % Auf Lärmschutz auftreffender 
Sprühnebel wird in Straßenent-

wässerung gesammelt 

Fahrbahn mit beidseitigem 
Lärmschutz 

5 % Auf Lärmschutz auftreffender 
Sprühnebel wird beidseitig in 

Straßenentwässerung gesam-
melt 

Fahrbahn beidseitig im Ein-
schnitt bzw. zwischen Steil-
wänden/Felsböschungen 

2 % Auf abgedichteten Einschnitts-
böschungen/Steilwänden auf-
treffender Sprühnebel wird in 
Straßenentwässerung gesam-

melt 

Fahrbahn im Tunnel / Einhau-
sung 

0 %  

Zu den dargestellten Sprühnebelanteilen ist festzustellen, dass diese entspre-
chend der vorherrschenden Windrichtung bzw. allfällig vorgesehener Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen abgemindert werden können. 

5 BERECHNUNGSVERFAHREN 

Es hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen die Kosten für die Erstellung eines 
numerischen Grundwassermodells aufgrund des dafür erforderlichen Aufwan-
des im Vergleich unverhältnismäßig hoch sind. Es wird daher empfohlen, mit 
einfacheren Methoden vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Grundwas-
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serqualität abzuschätzen, sofern dies aus wasserwirtschaftlicher Sicht vertret-
bar erscheint.  

Dazu wird  

⮚ mit einer Matrix (siehe Abbildung 8, S. 32) geprüft, ob und unter wel-
chen Rahmenbedingungen die Anwendung einer vereinfachten Metho-
de zur Abschätzung der Auswirkungen eines Chlorideintrags aus Stra-
ßenwässern ins Grundwasser möglich ist, 

⮚ festgelegt, welche Grundlagendaten für eine vereinfachte Abschätzung 
zu erheben sind, 

⮚ definiert, wie eine vereinfachte Abschätzung durchzuführen ist, 

⮚ festgelegt, welche Aussagen aus dem Ergebnis der vereinfachten Ab-
schätzung möglich sind. 

Mit der gegenständlichen Ausarbeitung soll PlanerInnen ein Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt werden, um die technischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen bei der Beurteilung des Eintrags von Chlorid aus Straßenwäs-
sern ins Grundwasser besser beurteilen zu können. Im gegenständlichen Leit-
faden sind die Anforderungen für die Ausarbeitung eines wasserrechtlich be-
willigungsfähigen Einreichprojekts bei Anwendung eines vereinfachten Ab-
schätzungsverfahrens zusammengestellt. 

Das Berechnungs- bzw. das Abschätzungsverfahren ist in Anhang 1 enthalten. 

6 CHLORIDAUSBREITUNG IM GRUNDWASSER 

6.1 Transport von Chlorid in das Grundwasser 
Bei der Salzstreuung gelangt Chlorid durch das Abfließen von Tauwasser bzw. 
Niederschlag, Verwehung des trockenen Salzes, durch Ablagern von Räum-
schnee von Verkehrsflächen und durch Verluste bei Lagerung und Verteilung 
in den Straßenrandbereich bzw., wenn vorhanden, in Entwässerungseinrich-
tungen. Über die Entwässerungseinrichtungen wird das Schmelzwasser in 
Oberflächengewässer eingeleitet oder versickert.  

Sprühnebel und Trockendeposition gelangen durch den Fahrtwind in den 
Straßenrandbereich und können vom Entwässerungssystem nicht abgefangen 
werden. Nach Schätzungen kann davon ausgegangen werden, dass bis zu 
25 % (siehe Tabelle 5, S. 24) des ausgebrachten Streusalzes bzw. der Sole 
mit dem Sprühnebel in die Straßenrandböden transportiert wird.  

Im Altschnee wird das Tausalz durch lange Frostperioden akkumuliert, 
dadurch können nach Tauwetterperioden kurzfristig große Mengen Chlorid im 
Sickerwasser anfallen.  
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Chlorid infiltriert mit dem Niederschlags- bzw. Schmelzwasser in den Boden. 
Bei steilen Straßenrändern und eher undurchlässigen Böden dominiert der 
Oberflächenabfluss. Auch bei gefrorenem Boden ist die Infiltrationsrate sehr 
gering. Durch den direkten Oberflächenabfluss kann das Straßenwasser in 
Oberflächengewässer gelangen oder in größerer Entfernung zur Straße infilt-
rieren und versickern.  

Der Chloridtransport in der ungesättigten Zone hängt von bodenphysikalischen 
Parametern, der Vegetation, Tiefe und Schwankung des Grundwasserspiegels 
und den klimatischen Faktoren ab. Das Chlorid wird in der ungesättigten Zone 
zwischengespeichert. Durch erhöhte Infiltration (Regen- oder Tauwetter) kann 
das Chlorid rasch innerhalb weniger Tage aus dem Boden ausgewaschen 
werden und gelangt so in den Grundwasserkörper. Insbesondere bei Versicke-
rungsanlagen, bei welchen eine konzentrierte Versickerung von Straßenwas-
ser erfolgt, ist mit einem sehr raschen Transport des Chlorids von der ungesät-
tigten Zone in das Grundwasser zu rechnen. 

Das Ausmaß und die räumliche Ausdehnung der Chloridbelastung hängen von 
folgenden lokalen Faktoren ab: 

⮚ Straßeneigenschaften: Belag, Querschnitt 

⮚ Verkehrsverhältnisse: Fahrzeugart, Geschwindigkeit, Intensität 

⮚ Entwässerungssystem 

⮚ Streusalzeinsatz: Menge, Methode 

⮚ Bodenart 

⮚ Hydrogeologie: Grundwasserneubildung, Aquifereigenschaften, Fließ-
geschwindigkeit, Flurabstand 

⮚ Klima: Niederschlag, Temperatur, Wind 

⮚ Topographie 

6.2 Transport von Chlorid im Grundwasser 
Chlorid zeigt Eigenschaften eines konservativen Tracers im Grundwasser, 
dessen Konzentration nur durch Verdünnung verringert wird, nicht jedoch 
durch Sorption und/oder diverse Abbau- oder Zerfallsprozesse.  

Beim Transport von Chlorid im Grundwasser treten als Transportmechanismen 
Advektion, molekulare Diffusion und mechanische Dispersion auf. Die moleku-
lare Diffusion kann für die gegenständliche Fragestellung im Wesentlichen 
vernachlässigt werden. 

Natrium als zweiter Salzbestandteil ist beim Stofftransport im gesättigten Be-
reich nur untergeordnet relevant, da es aufgrund von Ionenaustausch und Io-
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nenrückhalt nur zu einem geringen Teil ins Grundwasser gelangt. In diesem 
Kapitel wird daher nur der Chloridtransport behandelt. 

 

Abbildung 2: Konzeptionelles Modell – schematischer Talquerschnitt, Straßeneintrag und Transport von 
Salz ins und im Grundwasser (KOGSEDER 2008) 

6.2.1 Advektion 

Der advektive Stofffluss (Iadv) ist der Transport gelöster Stoffe aufgrund der 
Grundwasserströmung. Die Fracht ist proportional zur Filtergeschwindigkeit 
des Grundwassers und der Schadstoffkonzentration und findet in Richtung der 
Grundwasserströmung statt. 
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Tabelle 6:  Parameter Advektion 

 Parameter Einheit 

Iadv advektiver Stofffluss [g/m²/s] 

c Konzentration [g/m³] 

kf Durchlässigkeitsbeiwert [m/s] 

va Abstandsgeschwindigkeit [m/s] 

vf Filtergeschwindigkeit [m/s] 

peff nutzbarer Hohlraumanteil [-] 

J Gefälle [-] 

 

6.2.2 Dispersion 

Bei der mechanischen Dispersion kommt es durch ungleichförmige Geschwin-
digkeitsverteilungen aufgrund von Inhomogenitäten im Aquifer zur Aufweitung 
von Stofffronten und folglich zu einer Verdünnung. Entscheidend für die Varia-
bilität der Geschwindigkeitsverteilungen ist die Heterogenität in Abhängigkeit 
verschiedener Skalenebenen (siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Ursachen der Variabilität der Dispersion in verschiedenen Skalenebenen (RAUSCH, 
SCHÄFER, WAGNER, 2002) 
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Die Dispersion (Idisp) kann wie eine FICK’sche Diffusion beschrieben werden: 

 

Wobei der Dispersionskoeffizient D von der Strömungsgeschwindigkeit ab-
hängig ist und als Produkt der Dispersivität αd und der Abstandsgeschwindig-
keit va des Grundwassers beschrieben werden kann: 

 

Tabelle 7: Parameter Dispersion 

 Parameter Einheit 

Idisp dispersiver Stofffluss [g/m²/s] 

_ Konzentrationsgradient [g/m³/m] 

D Dispersionskoeffizient [m²/s] 

va Abstandsgeschwindigkeit [m/s] 

αd Dispersivität [m] 

Die Dispersion und damit die Dispersivität ist skalenabhängig. Abbildung 4 
zeigt die Abhängigkeit der Dispersivität von der Transportstrecke. 

 

Abbildung 4: Abhängigkeit der Dispersivität von der Transportlänge (TU MÜNCHEN 2009) 

Neben der Längsdispersion in Hauptfließrichtung findet zudem eine Querdis-
persion statt. Zur Veranschaulichung dieses Vorganges dient Abbildung 5.  
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Abbildung 5:  Theoretische Querdispersion 

Nach dem Eintrag des Salzes breiten sich die Partikel im dreidimensionalen 
Raum aus. Bezüglich der Querdispersion ist dann zwischen horizontaler und 
vertikaler Richtung quer zur Fließrichtung zu unterscheiden. Das Verhältnis 
der Dispersionskoeffzienten in Fließrichtung Dil zu dem horizontalen Dih und in 
vertikaler Richtung Div liegt bei sandig – kiesigen Porenaquifern etwa bei Dil : 
Dih : Div = 100 : 20 : 1 (LANGGUTH & VOIGTH 2004). 

Bei Grundwasserfeldern mit geringen Flurabständen erfolgt der Eintrag von 
Chlorid ins Grundwasser durch Starkregen- oder Tauereignisse über einen re-
lativ kurzen Zeitraum impulsförmig. Insofern vermindert sich das Konzentrati-
onsmaximum mit zunehmender Entfernung von der Eintragsstelle bei gleich-
zeitiger lateraler Aufweitung der Stofffahne (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6:  Impulsförmiger Eintrag in das Grundwasser (MULL und HOLLÄNDER 2002) 
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Wird die Konzentration als Funktion der Zeit an einem Ort gemessen, ist die 
Konzentration asymmetrisch um das Maximum verteilt (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 7:  Konzentration als Funktion der Zeit (MULL und HOLLÄNDER 2002) 

Bei größeren Flurabständen kommt es zu einer Vergleichmäßigung des Chlo-
rideintrages in den Aquifer, sodass ein impulsförmiger Eintrag in den Aquifer 
nicht mehr gegeben und der obige Rechenansatz nicht möglich ist. 
Hinsichtlich der Vorgangsweise bei der Abschätzung bzw. Berechnung von 
Chloridkonzentrationen im Grundwasser bzw. der Ermittlung der dazu erfor-
derlichen Parameter bzw. Berechnungsgrundlagen wird auf nachstehende 
Abbildung 8 verwiesen.  
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6.3 Beurteilungsmatrix 

 

Abbildung 8:  Vorgangsweise bei der Beurteilung der Ausbreitung von Chlorid im Grundwasser 
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7 MASSNAHMEN ZUR REDUKTION DER CHLORIDBELASTUN-
GEN IM GRUNDWASSER 

Derzeit befindet sich die präventive Taumittelaufbringung auf NaCl-Sole in 
Umstellung. Bisher wurde dem Trockensalz NaCl meist CaCl2-Sole bis zu ei-
nem Anteil von 30% (FS30) zugegeben. Es herrschte die allgemeine Meinung 
vor, dass eine sichere Tauleistung unter -5 °C nur durch CaCl2 gewährleistet 
wird. Die CaCl2-Sole ist im Verhältnis zur NaCl-Sole teurer. Daher wurde dem 
NaCl aus Kostengründen maximal 30% CaCl2-Sole zugegeben. 

In Forschungsprojekten (HOFFMANN et al. 2011) wurde nachgewiesen, dass 
auch NaCl-Sole unter -5 °C eine ausreichende Tauleistung ähnlich der Wir-
kung bei Einsatz von CaCl2-Sole aufweist.  

Als Ergebnis soll nun künftig die präventive Streuung auf FS70 (Soleanteil 
70%) und höher umgestellt werden. Diese Vorgangsweise bringt eine Redukti-
on der Salzausbringung in zweifacher Hinsicht: 

⮚ Die Sole FS70 hat nur einen geringen Salzanteil von rd. 20 Massen-%. 
Durch die wesentliche Erhöhung des Flüssigkeitsanteils reduziert sich 
dementsprechend die Menge des ausgebrachten Salzes, ohne dass die 
Verkehrssicherheit gegenüber der bisherigen Streumethodik verringert 
wird. 

⮚ Durch die Ausbringung der Salzsole in flüssiger Form verbleibt das Salz 
auf der Fahrbahn und wird nicht verweht. Der positive Effekt ist, dass 
trotz einer Verringerung der ausgebrachten Salzmenge zumindest 
gleich viel Salz auf der Fahrbahn verbleibt. Zusätzlich setzt die Gefrier-
punktreduktion sofort ein, da das Salz nicht erst aufgelöst werden muss.  

Auch bei Schneefall soll künftig NaCl-Sole bis FS50 eingesetzt werden. Die 
Einsparungen bei der ausgebrachten Salzmenge sind zwar nicht so hoch wie 
bei der präventiven Streuung, aber dafür wird das für die Umwelt weniger ver-
trägliche CaCl2 durch NaCl, welches einen niedrigeren Chloridgehalt aufweist, 
ersetzt. 
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Abbildung 9:  Solestreuer mit überbreitem Pflug 
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ANHANG 1 

BERECHNUNGEN BZW. ABSCHÄTZUNGEN DES  
CHLORIDTRANSPORTES IM GRUNDWASSER 
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1 ANALYTISCHE LÖSUNGEN 

Die Transportgleichung zur Beschreibung des Stofftransportes im Grundwas-
ser wird im Allgemeinen numerisch gelöst, jedoch können in vergleichsweise 
homogenen Systemen auch analytische Lösungen verwendet und zu einer 
ersten Abschätzung des quantitativen Stofftransports eingesetzt werden. Vor-
weg wird festgehalten, dass die angeführten analytischen Lösungsansätze 
ausschließlich in Porenaquiferen eingesetzt werden können, in welchen das 
Gesetz von Darcy Gültigkeit hat. 

Eine Kenntnis der wichtigsten hydrogeologischen Parameter, wie z. B. Grund-
wasserfließrichtung, Grundwassermächtigkeit, Gefälle, Durchlässigkeitsbeiwert 
etc. ist erforderlich, um die entsprechenden analytischen Abschätzungen vor-
nehmen zu können. Bei den vorgestellten analytischen Lösungen zur gegen-
ständlichen Fragestellung können grundsätzlich drei Lösungsansätze ange-
führt werden, welche sich in den Entfernungen der berechneten Messpunkte 
zum Emittenten unterscheiden. Die Differenzierung wurde auf Basis von Erfah-
rungswerten vorgenommen (BMVIT, 2009). Außerdem ist zu unterscheiden, 
ob die mittlere oder die maximale Chloridkonzentration berechnet wird. Im 
Nahbereich (< 150 m) der gegenständlichen Straße erscheint bei geringen 
Flurabständen die Angabe einer mittleren Konzentration nicht möglich bzw. 
sinnvoll, da hier entsprechend dem zu erwartenden Eintrag in das Grundwas-
ser kurzzeitige Konzentrationsspitzen zu erwarten sind. Hier ist die Berech-
nung eines kurzzeitigen (impulsförmigen) Eintrages (Einzelereignis) in das 
Grundwasser möglich. Für Entfernungen > 150 m zum Emittenten wird die Be-
rechnung der mittleren Konzentrationsänderung für einen zu definierenden 
Zeitraum empfohlen. Für den ausschließlichen Eintrag des Chlorids über den 
Sprühnebel wurde zudem ein weiterer (dritter) Lösungsansatz entwickelt bzw. 
ein bereits bestehender Lösungsansatz adaptiert. Aufgrund des vergleichswei-
se langsamen Eintrages über die ungesättigte Zone erscheint hier eine Be-
trachtung der mittleren Konzentration auch in nähergelegenen Bereichen (> 50 
m) möglich bzw. realitätsnahe. 

Insofern werden folgende drei Berechnungsarten der Änderung der Chlorid-
konzentration im Grundwasser im Abstrom von Straßen unterschieden: 

1. Abschätzung der maximalen Änderung (= kurzzeitige Konzentrations-
spitzen durch ein Einzelereignis) der Chloridkonzentration im Grund-
wasser mit Darstellung des zeitlichen Verlaufes im Nahbereich des 
Emittenten (< 150 m) 

2. Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in ei-
nem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 150 m zum Emittenten 

3. Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in ei-
nem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 50 m zum Emittenten bei 
ausschließlichem Eintrag über Sprühnebel  
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Bei Punkt 1 und 2 wird zwischen einem linearen Eintrag der Chloridfracht 
(über die Straßenböschung) bzw. einem punktuellen Eintrag (aus einem Versi-
ckerungsbecken) differenziert. Die Berechnung von Punkt 3 erfolgt ausschließ-
lich linear, da ja der Eintrag diffus, weitgehend entlang der Straße erfolgt. 

1.1 Abschätzung der maximalen Änderung der Chloridkonzentration 
durch ein Einzelereignis mit Darstellung des zeitlichen Verlaufes im 
Nahbereich des Emittenten (< 150 m) 
Für die Abschätzung der maximalen Änderung der Konzentration im relativen 
Nahbereich des Emittenten (< 150 m) wird davon ausgegangen, dass die rele-
vante Chloridmenge impulsförmig in eine eindimensionale Strömung eingege-
ben wird. Naturgemäß ist eine solche Berechnung nur bei geringen Flurab-
ständen (< 5 m) sinnvoll, da sonst kein impulsförmiger Eintrag mehr gegeben 
ist. 

Aufgrund der Ausbreitungsentwicklung ist dieses Szenario für straßennahe 
Bereiche geeignet. Bei impulsförmigen Einträgen handelt es sich um Starkre-
gen- oder Tauereignisse, bei welchen es zu einer raschen Verfrachtung des 
Chlorids in das Grundwasser kommt. 

Die Konzentration als Funktion des Ortes berechnet sich nach MULL & HOL-
LÄNDER (2002) wie folgt: 

 

mit 

 

wobei  
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Tabelle 1: Relevante Parameter für die analytische Berechnung der Stoffausbreitung 

 Parameter Einheit 

m Masse der eingegebenen Substanz [g] 

A durchflossene Fläche je lfm [m²] 

peff nutzbarer Hohlraumanteil [-] 

Dil longitudinaler Dispersionskoeffizient [m²/s] 

αd Dispersivität [m] 

c Konzentration [g/m³] 

cm maximale Konzentration [g/m³] 

va Abstandsgeschwindigkeit [m/s] 

vf Filtergeschwindigkeit [m/s] 

kf Durchlässigkeitsbeiwert [m/s] 

J Gefälle [ ] 

l Länge der durchflossenen Strecke [m] 

h Höhe der durchflossenen Strecke [m] 

Q Wassermenge [m³] 

t Zeit [s] 

x Abstand vom Emittenten [m] 

B Breite des Versickerungsbeckens quer zur 
Grundwasserfließrichtung 

[m] 

BG Backgroundwert [g/m³] 

BW Bemessungswert lt. Tabelle 4  [kg/m²] 

GWN Grundwasserneubildung [m³/m² a-1], [m/a] 

 

Hinsichtlich der zu wählenden Parameter wurden folgende Grundlagen heran-
gezogen:  

Die durchflossene Fläche (A) ergibt sich aus der Grundwassermächtigkeit, 
welche üblicherweise durch Bohrungen ermittelt und je Laufmeter Straße an-
gegeben wird (linearer Eintrag). Bei einem punktuellen Eintrag über ein Versi-
ckerungsbecken ist außerdem die quer durchströmte Beckenbreite relevant. 

Für die Berechnung eines Einzelereignisses wurde die Chloridmenge mit 15 % 
des Jahresbemessungswertes (siehe 22Tabelle 4, S. 22 im Leitfaden) festge-
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legt. Dies kann als realistisches Szenario für einen impulsförmigen Eintrag 
(z.B. Tauwetter nach längerer Kälteperiode) herangezogen werden (GEOLO-
GIE & GRUNDWASSER GMBH, 2009).  

Zu berücksichtigen ist, dass sich die Eintragsmenge je Laufmeter durchflosse-
ner Fläche erhöht, wenn die Grundwasserfließrichtung nicht normal zur Stra-
ßenachse ist. Entsprechend findet sich eine Eingabemöglichkeit im beiliegen-
den Excel sheet. Parallel bzw. annähernd parallel (Winkel < 15o) zur Straße 
verlaufende Grundwasserströme sind mit diesem Verfahren nur bedingt aus-
zuwerten. Eine Eingabe im Excel sheet ist daher nicht möglich, in diesem Fall 
ist eine numerische Lösung angezeigt. 

Der nutzbare Hohlraumanteil (peff) kann über den kf-Wert (z.B. nach Marotz 
vgl. HÖLTING & COLDWAY, 2005) abgeschätzt werden: 

  
Die Abstandsgeschwindigkeit (va) kann aus den Parametern kf-Wert, Gefälle 
(J) und nutzbares Porenvolumen (peff) über die Filtergeschwindigkeit (vf) bzw. - 
wenn vorhanden - aus Markierungsversuchen ermittelt werden. 

Die Filtergeschwindigkeit (vf) ergibt sich aus dem Verhältnis der Wassermenge 
(Q) zu dem durchflossenen Filterquerschnitt (A), welcher vom vorherrschen-
den Grundwassergefälle (J) abhängig ist: 

 

Die Abstandsgeschwindigkeit (va) wird unter Berücksichtigung des Porenvolu-
mens (peff) wie folgt definiert: 

 

Für den longitudinalen Dispersionskoeffzienten (Dil) wird, entsprechend dem 
Abstand x des Beobachtungspunktes von der Quelle und der Abstandsge-
schwindigkeit (va), folgendes Verhältnis ermittelt (vereinfacht nach FANK 
(o.D.), grundsätzlich gültig für die sandigen Kiese des Leibnitzer Feldes): 

 
Für diese Berechnung wurden zwei Excel sheets (Beispiel 1 für einen linearen 
Eintrag entlang der Straße, Beispiel 2 für einen Eintrag aus einem Versicke-
rungsbecken) erstellt, welche die Berechnung des räumlich-zeitlichen Kon-
zentrationsverlaufes ermöglichen und eine Differenzierung entsprechend un-
terschiedlicher Versickerung der Straßenwässer erlauben (linearer Eintrag ent-
lang einer Straße bzw. punktueller Eintrag über ein Versickerungsbecken). 
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Bei einem Eintrag aus einem Versickerungsbecken (Beispiel 2) ist zu beach-
ten, dass nicht die gesamte über die Entwässerungsflächen eingetragene 
Chloridmenge angesetzt wird, da entsprechende Untersuchungen (z.B. 
ÖWAV, 2008) gezeigt haben, dass bis zu 40 % des aufgebrachten Chlorids 
nicht in das Entwässerungssystem bis zur Beckenanlage gelangt, sondern dif-
fus entlang der Straße (wie bei einer Entwässerung über die Böschung) verteilt 
wird. Sollte die Straße im Einschnitt verlaufen bzw. mit Lärmschutzwänden 
ausgestattet sein, wird der Anteil des diffus ausgebrachten Chlorids deutlich 
reduziert. Es besteht die Möglichkeit den prozentuellen Anteil der Strecke, der 
mit Lärmschutzwänden bzw. Stützwänden ausgestattet ist, im Excel sheet ein-
zugeben. Entsprechend wird der Anteil des diffus ausgebrachten Chlorids ent-
lang der Strecke dadurch reduziert. Der diffuse Anteil wird aliquot auf den 
Entwässerungsabschnitt verteilt und eine Berechnung wie bei Beispiel 1 
durchgeführt. Die dabei ermittelten Werte werden zu den ersteren addiert.  

1.2 Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in 
einem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 150 m zum Emitten-
ten 
Für die Abschätzung der mittleren Änderung der anthropogen bedingten Chlo-
ridkonzentration in „weiterer Entfernung“ zum Emittenten (> 150 m) können 
vereinfachte Betrachtungen auf Basis des Darcy´schen Gesetzes herangezo-
gen werden: 

 
Die durch eine bestimmte Fläche (A) fließende Wassermenge (Q) verhält sich 
zum Druckhöhenunterschied (h) und dem filterspezifischen Koeffizienten (kf) 
direkt proportional und zur Fließlänge (l) indirekt proportional. 

 

 

Abbildung 1: Darcy´sches Gesetz (HÖLTING & COLDEWEY, 2005) 
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Wenn die Grundwassermächtigkeit, das Gefälle und der kf-Wert bekannt sind, 
kann damit eine Wassermenge abgeschätzt werden, welche einen Aquifer in 
einer definierten Zeiteinheit durchfließt und damit die eingetragene Chlorid-
fracht (∑mStreuperiode ist jene Chloridmenge, welche über die gesamte Streupe-
riode aufgebracht wird) verdünnt. 

Die Grundwasserfließrichtung zum Emittenten ist ebenfalls zu beachten. Bei 
einem linearen Eintrag entspricht A = 1, da der Eintrag für einen Laufmeter 
Durchströmungsquerschnitt herangezogen wurde. Zudem wird die Grundwas-
serneubildung während des Beeinträchtigungszeitraumes im Bereich zwischen 
Straße und Beobachtungspunkt berücksichtigt. Bei einem Versickerungsbe-
cken (punktueller Eintrag) entspricht die durchflossene Fläche A der durch-
strömten Breite in einer Entfernung x, welche sich aus der Eintragsbreite in 
das Grundwasser und dem Ausbreitungswinkel α der Chloridfahne ergibt.  

Als definierte Zeiteinheit wird, auf Basis der Erfahrungen bei dem Forschungs-
projekt Guntramsdorf (BMVIT, 2009; GEOLOGIE & GRUNDWASSER GMBH, 
2009), ein Beeinträchtigungszeitraum (tBeeinträchtigung) vorgeschlagen, in dem bei 
einer impulsförmigen Eingabe von 15 % des relevanten Bemessungswertes 
(siehe Tabelle 4, S. 22 im Leitfaden) ein Deltachloridwert von 0,5 mg/l bei dem 
relevanten Punkt überschritten wird. 

Demnach berechnet sich die mittlere Änderung der Chloridbelastung (ΔCФ) 
wie folgt: 

 

Tabelle 2: Relevante Parameter für die analytische Berechnung mittlerer Chloridbelastung 

 Parameter Einheit 

ΔCФ mittlere Änderung der Chloridbelastung [g/m³] 

∑mStreuperiode gesamte über die Streuperiode aufgebrachte Chlorid-
menge 

[g] 

tBeeinträchtigung Beeinträchtigungszeitraum [s] 

Q Wassermenge [m³/s] 

Aufgrund der Dispersion der Chloridionen verhält sich die Dauer des Beein-
trächtigungszeitraumes direkt proportional zur Entfernung des Beobachtungs-
punktes, da die Chloridfahne mit zunehmender Entfernung in die Länge ge-
streckt wird und damit den Beeinträchtigungszeitraum verlängert.  

Der Beeinträchtigungszeitraum (tBeeinträchtigung) setzt sich zusammen aus der 
Dauer des Streueinsatzes plus jener „Verzögerung“, welche sich aus der Dis-
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persion im Grundwasser ergibt. Zur Ermittlung des Beeinträchtigungszeitrau-
mes (siehe Abbildung 2) wird folgende Vorgangsweise vorgeschlagen: 

⮚ Ermittlung der Streuperiode (üblicherweise 1. November bis 31. März – 
entspricht 151 Tagen) 

⮚ Berechnung jener Zeitperioden (t1, t2), welche vergangen sind, wenn bei 
einer impulsförmigen Eingabe von 15 % des Bemessungswertes (siehe 
Tabelle 4, S. 22 im Leitfaden) ein Deltachloridwert von 0,5 mg/l bei dem 
relevanten Messpunkt überschritten wird. 

⮚ Der Beeinträchtigungszeitraum beginnt mit der Streuperiode plus der 
Zeitdauer t1, da ja das Chlorid durch die Transportprozesse verzögert 
bei dem Beurteilungspunkt auftritt. 

⮚ Das Ende des Beeinträchtigungszeitraumes ergibt sich aus dem letzten 
Zeitpunkt der Streuperiode (üblicherweise der 31. März) plus der Zeit-
dauer t2. 

 

Abbildung 2:  Ermittlung des Beeinträchtigungszeitraumes  

Für das obige Beispiel ergibt sich - bei einer Streuperiode von Anfang Novem-
ber bis Ende März (151 Tage) plus 173 Tage (= 245 d – 72 d) „Verzögerung 
durch Transportprozesse“ - ein Gesamtbeeinträchtigungszeitraum des Beurtei-
lungspunktes von 324 Tagen. Die Ermittlung des Beeinträchtigungszeitraumes 
erfolgt automatisch durch das vorliegende Excel sheet. 

Vom Benutzer / von der Benutzerin muss lediglich die Anzahl der Tage der 
Streuperiode eingegeben werden. Als Voreinstellung („default“) wurde ein 
Wert von 151 Tagen (Anfang November – Ende März) angenommen, bei Be-
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darf kann dieses entsprechend den Vorgaben des Planers / der Planerin ver-
ändert werden. 

Beeinträchtigungszeiträume über 365 Tage sind naturgemäß nicht sinnvoll, da 
bereits die nächste Streuperiode in diesen Zeitraum fällt. Das vorliegende 
Excel sheet korrigiert solche Beeinträchtigungszeiträume automatisch.  

Bei Flurabständen > 20m wird der Beeinträchtigungszeitraum automatisch auf 
365 Tage festgelegt, da angenommen werden kann, dass es zu einer Ver-
gleichmäßigung des Chlorideintrages in den Aquifer kommt. 

Aus der Sicht der Bewertung durch den zuständigen Sachverständigen / die 
zuständige Sachverständige ist festzuhalten, dass kürzere Beeinträchtigungs-
zeiträume zwangsläufig höhere Chloridkonzentrationen während des Beein-
trächtigungszeitraumes nach sich ziehen.  

1.3 Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in 
einem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 50 m zum Emitten-
ten bei ausschließlichem Eintrag über Sprühnebel 
Die Berechnung erfolgt analog der Berechnung des linearen Eintrages von 
Kapitel 1.2 mit der Ausnahme, dass der Deltachloridwert, welcher für den Be-
einträchtigungszeitraum einen wesentlichen Faktor darstellt, äußerst niedrig 
angesetzt wird (von 0,5 mg/m³ auf 0,000001 mg/m³). Dies ist notwendig da die 
Berechnungsmethode von Kapitel 1.2 von höheren Eintragskonzentrationen 
ausgeht, wie sie ja bei direkter Versickerung gegeben sind, und somit nicht re-
alistische (zu hohe) Chloridkonzentrationen in größeren Entfernungen ergäbe. 

Aufgrund des diffusen Eintrages des Chlorids und der vergleichsweise gerin-
gen Grundwasserneubildungsrate (und damit Sickergeschwindigkeit in der un-
gesättigten Zone) ist bei dieser Eintragsmethode die Beurteilung auch von nä-
her gelegenen Straßenabschnitten (ab 50 m) vertretbar. 

2 NUMERISCHE METHODEN 

Analytische Lösungen der Transportgleichung existieren nur für Sonderfälle 
mit einfachen Randbedingungen. Für variierende Randbedingungen und 
Grundwasserparameter muss die Transportgleichung numerisch gelöst wer-
den. 

Numerische Grundwassermodelle basieren auf der Zerlegung eines Systems 
in Teilgebiete (Elemente) und der Aufstellung einer Bilanzgleichung für jedes 
Element. Die Bilanz kann Volumenströme (Massenströme) und Stoffströme 
betreffen. 

Für einen nicht reaktiven Wasserinhaltsstoff kann die Transportgleichung über 
die Massenbilanz in einem Kontrollvolumen (siehe Abbildung 2, S. 27) nach 
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RAUSCH et al. (2002) wie folgt beschrieben werden, wobei die Verluste durch 
Reaktion beim Chloridtransport, welches einen konservativen Tracer darstellt, 
nicht relevant sind: 

 

Tabelle 3:  Parameter für die numerische Modellierung 

 Parameter Einheit 

Ś Speicherung im Kontrollvolumen pro Zeiteinheit [g/m³/s] 

σ externer Quell-/Senkterm [g/m³/s] 

 Nabla - Operator [1/m] 

peff nutzbarer Hohlraumanteil [-] 

β(X) Massenkonzentration [g/m³] 

Iadv advektiver Stofffluss [g/m²/s] 

Idiff diffusiver Stofffluss [g/m²/s] 

Idisp dispersiver Stofffluss [g/m²/s] 

Strömungs- bzw. Transportmodelle müssen in ihrer Konzeption, neben den 
hydrogeologischen Eingangsparametern und Randbedingungen, u. a. bezüg-
lich folgender Punkte definiert werden:  

⮚ Zeitabhängigkeit 

• stationär (Gleichgewichtssituation ohne zeitliche Änderung) 

• instationär (Veränderung der Strömungs- bzw. Transportprozesse in 
der Zeit) 

⮚ Dimensionalität (1D, 2D, 3D) 

Transportmodellierung basiert auf einem bestehenden Strömungsmodell, auf 
welchem die Transportprozesse „aufgesetzt“ werden. 

Für Grundwassermodellierungen bestehen eine Vielzahl von Programmen 
(z.B. MODFLOW, FEFLOW, SPRING). Auf eine detaillierte Beschreibung der 
Vor- und Nachteile der einzelnen Programme wird verzichtet. 

Grundsätzlich können Gittermethoden (Finite Differenzen - Verfahren, Finite 
Elemente - Verfahren) oder particle Tracking Methoden zur Lösung der Trans-
portgleichung eingesetzt werden. 
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3 BEISPIELE ZUR ABSCHÄTZUNG VON CHLORIDKONZENTRA-
TIONEN IM ABSTROMIGEN GRUNDWASSER 

Die im Weiteren angeführten Beispiele stammen zum Teil aus Untersuchun-
gen im Raum Guntramsdorf (BMVIT, 2009) bzw. wurden in einer Untersu-
chung der GEOLOGIE & GRUNDWASSER GMBH (2009) bearbeitet. 

Für die Auswertungen wurden Excel sheets erstellt, welche als Berechnungs-
hilfe verwendet werden können. 

3.1 Abschätzung der maximalen Änderung der Chloridkonzentration 
mit Darstellung des zeitlichen Verlaufes im Nahbereich des Emit-
tenten (< 150 m)  

3.1.1 Linearer Eintrag über die Böschung - maximale Änderung (Entfernung 
< 150 m zum Emittenten) = Beispiel 1 

Für diesen Fall wurden folgende Parameter angenommen:  

⮚ Nächstgelegene Straßenmeisterei: Oeynhausen (Bemessungswert 1,21 
kg Cl-/m²) 

⮚ Backgroundwert: 40 g/m³ 

⮚ Breite der Straße: 16 m  

⮚ Grundwassermächtigkeit: 4 m  

⮚ Ermittelter Hohlraumanteil: 0,2 

⮚ Grundwasserabstandsgeschwindigkeit: 5,7 m/d 

⮚ Entfernung des Beobachtungspunktes von der Straße: 53 m  

⮚ Grundwasserfließrichtung: 70o zur Straßenachse 
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Abbildung 3:  Gewählte Parameter bei linearem impulsförmigen Eintrag 

Daraus wird folgender Konzentrationsverlauf ermittelt: 

 

Abbildung 4:  Konzentrationsverlauf von Chlorid bei linearem impulsförmigen Eintrag 
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3.1.2 Punktueller Eintrag über Versickerungsbecken – maximale Änderung (Entfer-
nung < 150 m zum Emittenten) = Beispiel 2 

Für diesen Fall wurden folgende Parameter angenommen: 

⮚ Nächstgelegene Straßenmeisterei: Oeynhausen (Bemessungswert 1,21 
kg Cl/m²) 

⮚ Backgroundwert: 35 g/m³ 

⮚ Breite der Straße: 16 m 

⮚ Länge des Entwässerungsabschnittes: 470 m 

⮚ Sprühnebelanteil: 20% (siehe Tabelle 5, S. 24) 

⮚ Ermittelter Hohlraumanteil: 0,2 

⮚ Grundwassermächtigkeit: 12 m 

⮚ Grundwasserabstandsgeschwindigkeit: 3 m/d 

⮚ Entfernung des Beobachtungspunktes vom Versickerungsbecken: 
110°m 

⮚ Breite des Versickerungsbeckens quer zur Grundwasserfließrichtung: 
20 m 

⮚ Winkel zwischen Grundwasser und Straße (zur Berechnung des diffu-
sen Anteils): 65° 

 

Abbildung 5:  Gewählte Parameter bei punktförmigem Eintrag  

Daraus wurde folgender Konzentrationsverlauf ermittelt: 
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Abbildung 6:  Konzentrationsverlauf von Chlorid bei punktförmigem Eintrag 

3.2 Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in 
einem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 150 m zum Emitten-
ten  
Für die Ermittlung der mittleren Änderung spielt der „Beeinträchtigungszeit-
raum“ eine wesentliche Rolle. Dieser „Beeinträchtigungszeitraum“ wird auto-
matisch durch das vorliegende Excel sheet auf Basis der eingegebenen Pa-
rameter ermittelt.  

Gesamtbeeinträchtigungszeiträume über 365 Tage sind nicht sinnvoll, da in 
diesem Fall die nächste Streuperiode bereits einsetzen würde und werden da-
her automatisch vom gegenständlichen Excel sheet korrigiert. Bei der Bewer-
tung des ermittelten Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass kürzere Beein-
trächtigungszeiträume naturgemäß höhere Chloridkonzentrationen ergeben, 
weil dadurch der Verdünnungseffekt abnimmt.  

Bei sehr hohen Flurabständen (> 20 m) wird automatisch ein Beeinträchti-
gungszeitraum von 365 Tagen angenommen, ebenso bei Entfernungen des 
Beurteilungspunktes > 1000 m.  

Auf Basis des Gesamtbeeinträchtigungszeitraumes können mit den beigefüg-
ten Excel sheets die Berechnungen der mittleren Chloridkonzentration alterna-
tiv für den punktuellen Eintrag aus einem Versickerungsbecken (siehe Beispiel 
4) bzw. für eine Entwässerung über die Böschung (linearer Eintrag, Beispiel 3) 
durchgeführt werden. 
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3.2.1 Linearer Eintrag über die Böschung – mittlere Konzentration (Entfernung 
> 150 m zum Emittenten) = Beispiel 3 

Berechnung bei linearem Eintrag über die Böschung im Raum Graz: 

Für diesen Fall wurden folgende Parameter angenommen:  

⮚ Bemessungswert für Graz - Raaba gemäß Tabelle 4, S. 22 im Leitfa-
den: 1,06 kg/m 

⮚ Streuzeitraum: 151 Tage 

⮚ Flurabstand > 20 m: nein 

⮚ Backgroundwert: 40 mg/l 

⮚ Grundwasserneubildung: 0,1 m³/m² im Jahr 

⮚ Straßenbreite: 8 m 

⮚ Durchlässigkeitsbeiwert: 0,001 m/s 

⮚ Grundwassergefälle: 0,003 

⮚ Aquifermächtigkeit: 6 m 

⮚ Hohlraumanteil: 0,2 

⮚ Abstandsgeschwindigkeit: 2,5 m/d 

⮚ Winkel zwischen Grundwasserfließrichtung und Straße: 80o 

⮚ Entfernung des Beurteilungspunktes: 350 m 

Daraus errechnet sich eine mittlere Konzentration von ca. 53,5 g/m³ im Beein-
trächtigungszeitraum. 
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Abbildung 7:  Mittlere Änderung der Chloridkonzentration bei linearem Eintrag über die Böschung  

3.2.2 Punktueller Eintrag über ein Versickerungsbecken – mittlere Konzentration 
(Entfernung > 150 m zum Emittenten) = Beispiel 4 

Berechnung bei einem Eintrag in ein Versickerungsbecken im Raum Graz 

Für diesen Fall wurden folgende Parameter angenommen: 

⮚ Bemessungswert für Graz - Raaba gemäß Tabelle 4 S. 22 im Leitfaden: 
1,06 kg/m² 

⮚ Streuzeitraum: 151 Tage 

⮚ Flurabstand > 20 m: nein 

⮚ Backgroundwert: 25 g/m³ 

⮚ Grundwasserneubildung: 0,1 m³/m²a 

⮚ Länge des Entwässerungsabschnittes: 470 m 

⮚ Straßenbreite: 18 m 

⮚ Sprühnebelanteil: 20% 

⮚ Durchlässigkeitsbeiwert: 0,001 m/s 

⮚ Grundwassergefälle: 0,003 

⮚ Breite des Beckens quer zur Grundwasserfließrichtung: 10 m 
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⮚ Ausbreitungswinkel der Chloridfahne: 10o 

⮚ Aquifermächtigkeit: 6 m 

⮚ Nutzbare Porosität: 0,2 

⮚ Grundwasserabstandsgeschwindigkeit: 2,5 m 

⮚ Winkel zwischen Grundwasserfließrichtung und Straße: 75° 

⮚ Entfernung des Beurteilungspunktes: 350 m 

Daraus errechnet sich eine mittlere Konzentration von ca. 120 g/m³ in der 
gewählten Entfernung im Abstrombereich des Versickerungsbeckens. 

 
Abbildung 8:  Mittlere Änderung der Chloridkonzentration bei Eintrag über ein Versickerungsbecken 

3.3 Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in 
einem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 50 m zum Emittenten 
bei ausschließlichem Eintrag über Sprühnebel = Beispiel 5 
Berechnung bei diffusem Eintrag über Sprühnebel im Raum Graz: 

Für diesen Fall wurden folgende Parameter angenommen:  

⮚ Bemessungswert für Graz - Raaba gemäß Tabelle 4, S. 22 im Leitfa-
den: 20% von 1,06 kg/m² = 0,212 kg/m² (Fahrbahn auf Geländeniveau) 

⮚ Streuzeitraum: 151 Tage 
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⮚ Flurabstand > 20 m: nein 

⮚ Backgroundwert: 40 mg/l 

⮚ Grundwasserneubildung: 0,1 m³/m² im Jahr 

⮚ Straßenbreite: 8 m 

⮚ Durchlässigkeitsbeiwert: 0,001 m/s 

⮚ Grundwassergefälle: 0,003 

⮚ Aquifermächtigkeit: 6 m 

⮚ Hohlraumanteil: 0,2 

⮚ Abstandsgeschwindigkeit: 2,5 m/d 

⮚ Winkel zwischen Grundwasserfließrichtung und Straße: 80o 

⮚ Entfernung des Beurteilungspunktes: 60 m 

Daraus errechnet sich eine mittlere Konzentration von ca. 43,4 g/m³ im Beein-
trächtigungszeitraum. 

 

Abbildung 9:  Mittlere Änderung der Chloridkonzentration bei diffusem Eintrag  
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4 VORGANGSWEISE BEI DER BEURTEILUNG DER AUSBREI-
TUNG VON CHLORID IM GRUNDWASSER 

 

Abbildung 10:  Vorgangsweise bei der Beurteilung der Ausbreitung von Chlorid im Grundwasser 
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5 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 

Eine näherungsweise analytische Abschätzung der durch die Salzstreuung 
hervorgerufenen Veränderung des Chloridgehaltes im Grundwasserabstrom-
bereich von Straßen ist möglich, sofern die wichtigsten hydrogeologischen 
Eingangsparameter vorliegen. 

Um eine analytische Abschätzung vornehmen zu können, sind entsprechende 
Vereinfachungen des Modellsystems (Grundwassergeometrie, Homogenität 
des Grundwassers, Vernachlässigung der Grundwasserneubildung, Vernach-
lässigung des variablen Backgrounds, variierende Abstandsgeschwindigkei-
ten, Vernachlässigung von dichteabhängigem Transport, etc.) notwendig. 

Die angeführten Berechnungsansätze gehen zum Teil von einem impulsförmi-
gen Eintrag aus und stehen so naturgemäß im Widerspruch zu den natürlichen 
Verhältnissen. Trotzdem scheint eine näherungsweise Berechnung der Chlo-
ridkonzentrationen möglich. 

Drei Berechnungsansätze werden für die gegenständliche Fragestellung vor-
gestellt: 

⮚ Abschätzung der maximalen Änderung der Chloridkonzentration durch 
ein Einzelereignis mit Darstellung des zeitlichen Verlaufes im Nahbe-
reich des Emittenten (< 150 m) 

⮚ Abschätzung der mittleren Änderung der Chloridkonzentration in ei-
nem bestimmten Zeitraum in Entfernungen > 150 m zum Emittenten 

⮚ Abschätzung der mittleren Änderungen der Chloridkonzentration in 
einem bestimmten Zeitraum bei ausschließlich diffusem Eintrag über 
Sprühnebel in Entfernungen > 50 m 

Folgende (hydrogeologische) Parameter sind für die Abschätzung des Chlorid-
transportes im Grundwasser notwendig: 

⮚ Aufgebrachte Chloridmenge 

⮚ Grundwasserfließrichtung 

⮚ Flurabstand 

⮚ Grundwassermächtigkeit 

⮚ Nutzbare Porosität 

⮚ Grundwassergefälle 

⮚ Grundwasserabstandsgeschwindigkeit 

⮚ Longitudinaler Dispersionskoeffizient 

⮚ Grundwasserneubildung 
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Aufgebrachte Chloridmenge: 

Für die Berechnung eines kurzeitigen Peaks durch ein Einzelereignis wird da-
von ausgegangen, dass 15 % des Jahresbemessungswertes impulsförmig in 
das Grundwasser eingetragen werden. Untersuchungen (BMVIT, 2009 und 
GEOLOGIE & GRUNDWASSER, 2009) haben gezeigt, dass dies ein realisti-
sches Szenario darstellt. 

Für die Berechnung der mittleren Änderung der Chloridkonzentrationen ist die 
Tabelle 4, S. 22 im Leitfaden, mit dem Bemessungswert in kg Chlorid/m2 her-
anzuziehen. Der Sprühnebenanteil kann entsprechend Tabelle 5 angenom-
men werden. 

Grundwasserfließrichtung 

Die Grundwasserfließrichtung ist aus Grundwasserspiegelplänen zu ermitteln 
und ist in Bezug zum relevanten Straßenverlauf zu setzen. 

Flurabstand 

Die Erfahrungen beim Projekt Guntramsdorf haben gezeigt, dass geringe Flur-
abstände bis ca. 2 m für die Abschätzung des Stofftransportes vernachlässig-
bar sind. 

Bei Flurabständen größer 5 m sollten jedenfalls Abschätzungen hinsichtlich 
der Eintragsverzögerungen durch den Transport in der ungesättigten Zone 
durchgeführt werden, dadurch würde sich bei den vorgeschlagenen Berech-
nungsarten eine Verlängerung des Beeinträchtigungszeitraumes ergeben. Ins-
besondere bei Versickerungsbecken muss jedoch berücksichtigt werden, dass 
aufgrund der erhöhten lokalen Grundwasserneubildung in diesem Bereich der 
Transport in der ungesättigten Zone gegebenenfalls äußerst rasch erfolgen 
kann. 

Für die gegenständliche Fragestellung wurden die Flurabstände im Wesentli-
chen vernachlässigt, um eine zusätzliche Sicherheit bei den Berechnungen zu 
berücksichtigen. 

Bei Flurabständen größer 20 m kann davon ausgegangen werden, dass der 
Beeinträchtigungszeitraum den maximalen Wert von 365 Tagen umfasst. 

Grundwassermächtigkeit 

Die Grundwassermächtigkeit spielt hinsichtlich der Verdünnung des Chlorids 
eine wesentliche Rolle. Für die durchgeführten Berechnungen wurden jeden-
falls dichteabhängige Fragestellungen des Chloridtransportes vernachlässigt. 

Nutzbare Porosität 

Die nutzbare Porosität kann beispielsweise nach Marotz (HÖLTING & 
COLDEWEY, 2005) über den Durchlässigkeitsbeiwert ermittelt werden, auch 
eine Berechnung über die Grundwasserdynamik bzw. -neubildung ist möglich. 
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Grundwassergefälle 

Das Grundwasserspiegelgefälle spielt hinsichtlich des Grundwasserdurchsat-
zes und der -fließgeschwindigkeit und somit für die Verdünnung eine wesentli-
che Rolle. Es ist aus einem Grundwasserspiegelplan abzuleiten.  

Grundwasserabstandsgeschwindigkeit 

Die Grundwasserabstandsgeschwindigkeit kann über die nutzbare Porosität, 
den Durchlässigkeitsbeiwert und das Grundwasserspiegelgefälle errechnet 
werden. Vorzuziehen wäre jedoch die Bestimmung über einen Markierungs-
versuch. 

Die Grundwasserabstandsgeschwindigkeit ist ein wesentlicher Einflussfaktor 
für die dispersive Verteilung des Chlorids im Grundwasser. 

Longitudinaler Dispersionskoeffizient 

In der Literatur (KINZELBACH & STAUFFER, o. D.) ist der Dispersionskoeffi-
zient mit 0,1*x (x = Entfernung des Beobachtungspunktes zur Straße) angege-
ben, dies ist jedoch erfahrungsgemäß nur für gleichförmige Sande gültig. 
Wenn möglich sollten aus der Praxis ermittelte Werte für verschiede Böden 
herangezogen werden (FANK, o.D.). 

Grundwasserneubildung 

Naturgemäß ist die Abschätzung der Grundwasserneubildung schwierig und 
nur in Ansätzen möglich. Aus diesem Grund wird ein Defaultwert von 0,1 
m³/m² im Jahr vorgeschlagen. Die Validierung dieses Parameters muss durch 
den planenden Hydrogeologen durchgeführt werden – fachlich begründete 
Abweichungen sind natürlich zulässig. Erfahrungsgemäß wirkt sich die 
Grundwasserneubildung jedoch nur sehr bedingt (einstelliger Prozentbereich) 
auf das Rechenergebnis aus. 

Bei der Darstellung der in die Berechnung eingehenden Parameter zeigt 
sich, dass naturgemäß eine gewisse Variabilität bzw. Unsicherheit gege-
ben ist. 
Aus diesem Grund kann eine analytische Abschätzung lediglich dazu 
dienen eine grundsätzliche Beurteilung vorzunehmen. 
Bei Fragestellungen in Bereichen mit sehr hoher wasserwirtschaftlicher 
Sensibilität erscheint aus fachlicher Sicht jedenfalls die numerische Mo-
dellierung des Chloridtransportes, mit Ausnahme des rein diffusen Ein-
trages (“Sprühnebel“), angezeigt.  
Grundsätzlich erscheint es bei Straßenprojekten zielführend eine/n Hyd-
rogeologen/in frühzeitig in die Entwässerungsplanung miteinzubeziehen, 
um eine Optimierung des Projektablaufes hinsichtlich der Situierung von 
Entwässerungseinrichtungen unter der Berücksichtigung von fremden 
Rechten und wasserwirtschaftlichen Interessen zu ermöglichen. 
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